
LANDESHAUPTSTADT DRESDEN

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Ausschuss für Soziales und Wohnen (SW/017/2020)

Sitzung am: 01.12.2020

Beschlusszu: V0576/20

Gegenstand:

Förderung von Angeboten nach Fachförderrichtlinie Sozialamt vom 19. Oktober 2009 in den

Haushaltsjahren 2021 und 2022

Beschluss:

1. Für alle Maßnahmen {vgl. Anlage 1 und 2 zur Vorlage V0576/20) wird eine Zwei-
Jahresförderung für den Doppelhaushalt 2021/2022 vorbehaltlich der Inkraftsetzung der
Jeweiligen Haushaltssatzung sowie zur Verfügung stehender Haushaltsmitttel beschlossen.

2. Haushaltsjahr 2021:

Die Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege entsprechend der
Fachförderrichtlinie Sozialamt erfolgt in Höhe von 6.463.950,00 EUR aus dem Produkt

„Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege" (Produktnummer 10.100.33.1.0.01).

Die Förderung der „psychosozialen Betreuung" in Höhe von 1.200.000,00 EUR erfolgt
aus dem Produkt „Eingliederungsleistungen nach SGB II" (Produktnummer
10.100.31.2.2.01).

Die Förderung von „Betreuungsleistungen" (Produktnummer 10.100.34.3.0.01) erfolgt in
Höhe von 21.800,00 EUR.
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3. Haushaltsjahr 2022:

Die Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege entsprechend der
Fachförderrichtlinie Sozialamt erfolgt in Höhe von 6.464.475,69 EUR aus dem Produkt

„Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege" (Produktnummer 10.100.33.1.0.01).

Die Förderung der „psychosozialen Betreuung" In Höhe von 1.208.474,31 EUR erfolgt

aus dem Produkt „Eingliederungsleistungen nach SGB II" (Produktnummer

10.100.31.2.2.01).

Die Förderung von „Betreuungsieistungen" (Produktnummer 10.100.34.3.0.01) erfolgt in
Höhe von 21.800,00 EUR.

4. Nicht abgerufene Mittel fließen dem Haushalt zur Deckung von Mehrbedarfen bereits
aufgenommener Projekte bz\A/. zur Finanzierung von unterjährigen Projekten wieder zu. Die

Entscheidung über die Verteilung der Rücklaufmittel sowie der nicht abgerufenen Mittel
trifft im Rahmen der Zuständigkeitsordnung die Beigeordnete für Arbeit, Soziales,

Gesundheit und Wohnen. Der Ausschuss für Soziales und Wohnen ist im Nachgang zu
informieren.

5. Grundsätzlich ist die Vorlage, insbesondere der Erhalt der Strukturen zu begrüßen, nichtsdes-
totrotz ist davon auszugehen, dass angesichts der Corona-Pandemie zusätzliche Bedarfe im

Sozialbereich entstehen können bzw. die aktuellen Strukturen deutlich stärker beansprucht

werden, als in den vergangenen Jahren.

Wenn durch den Beschluss zum Doppelhaushalt zusätzliche Mittel für den Bereich Soziales

für die Förderung freierTräger der Wohlfahrtspflege (Produktnummer 10.100.33.1.0.01) zur
Verfügung stehen als derzeit vorgesehen, sollen weitere soziale Projekte in die Förderung

aufgenommen werden. Über die Verteilung der Mittel ist durch die Fachverwaltung zügig ein
Vorschlag zu erarbeiten, der dem Ausschuss für Soziales und Wohnen zur Abstimmung vorzu

legen ist.

Dresden, " 3. DEZ. 2020

U V-.L—
Dr. Kristin Klaudia Kaufmann

Vorsitzende



Gesamtliste "Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege"

(HH-Jahr 2019/2020)
Anlage 1

Gesamt-kosten 

Projekt

PK

gesamt

SK

gesamt

Fachpersonal in 

VzÄ

 

geringf. 

Beschäftigte/

FSJ/

FDAG in VzÄ

Antrags-summe 

2021

davon Personal-

kosten

davon

Sach-

kosten

zusätzlich 

beantragte VzÄ 

ggü. HHJ 2020

Förder-vorschlag
davon Personal-

kosten

davon

Sach-

kosten

Gesamt-kosten 

Projekt
PK gesamt SK gesamt

 Fachpersonal in 

VZÄ

geringf. 

Beschäftigte/

FSJ/

FDAG

Antrags-summe 

2022

davon Personal-

kosten

davon

Sach-

kosten

zusätzlich 

beantragte VzÄ 

ggü. HHJ 2020

Förder-vorschlag
davon Personal-

kosten

davon

Sach-

kosten

Fazit für Beschlussvorlage

2% 2% 2% 2%
Ältere + Pflegebedürftige

Begegnung/Gemeinwesenarbeit und Beratung nach § 71 SGB XII 

Stadtbezirk Altstadt

 1.1 DRK Kreisverband

BBZ SB Altstadt 

Striesener Straße 39 

(Stadtbezirk Altstadt -> 

Begegnung/Gemeinwesenarbei

t, Beratung) - BBZ Johann

140.228,56 140.228,56 189.374,00 138.921,00 50.453,00 2,00 1,50 168.774,00 138.921,00 29.853,00 0,00 143.412,84 120.693,94 22.718,90 200.003,00 148.584,00 51.419,00 2,00 1,50 179.403,00 148.584,00 30.819,00 0,00 146.669,43 123.434,63 23.234,80

 - Das Angebot ist geeignet, die Pflichtaufgabe des § 71 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe in der geltenden bzw. in der aktuellen 

Entwurfsform umzusetzen. Die Bedarfe und Rahmenbedingungen des Planungsbereiches sind beachtet.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt.In Bezug auf die Fachförderrichtlinie in der geltenden Fassung erfolgt die Einordnung unter 2.1.3 (1, 2, 3, 4, 6).

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.Der Zuwendungszweck "Beratung, Begegnung und Gemeinwesenarbeit 

mit sozialräumlichen Bezug" ist geeignet, um die Ziele und Anforderungen des FFRL und des geltenden Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe zu erfüllen.

 1.2 DRK Kreisverband

Interkulturelles Angebot

(Stadtbezirk Altstadt) - 

Interkulturelle Begegnung

5.168,25 5.168,25 6.350,00 3.885,00 2.465,00 0,11 0,00 5.650,00 3.885,00 1.765,00 0,00 5.288,62 3.722,98 1.565,63 6.505,00 4.040,00 2.465,00 0,11 0,00 5.805,00 4.040,00 1.765,00 0,00 5.411,78 3.809,69 1.602,10

 - Das Angebot ist geeignet, die Pflichtaufgabe des § 71 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe in der geltenden bzw. in der aktuellen 

Entwurfsform umzusetzen. Die Bedarfe und Rahmenbedingungen des Planungsbereiches sind beachtet

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt.In Bezug auf die Fachförderrichtlinie in der geltenden Fassung erfolgt die Einordnung unter 2.1.3 (1, 2, 3). 

Fachgrundlage ist der Fachplan Seniorenarbeit und Altenhilfe in der jeweils geltenden Fassung sowie die mit dem Zuwendungsantrag vorgelegte Projektbeschreibung. 

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.Der Zuwendungszweck "Begegnung, Gemeinwesenarbeit sowie 

Seniorenselbsthilfe" ist geeignet, um die Ziele und Anforderungen des FFRL und des geltenden Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe zu erfüllen.

 1.3
Caritasverband für 

Dresden e. V.

BZ Altstadt

Am See 11

(Stadtbezirk Altstadt+ -> 

Beratung)

140.993,64 138.628,58 157.090,03 131.111,83 25.978,20 2,00 0,00 157.063,02 131.111,82 25.951,20 0,25 141.401,69 116.032,97 25.368,72 159.081,33 132.903,13 26.178,20 2,00 0,00 159.054,33 132.903,13 26.151,20 0,25 144.230,28 118.354,08 25.876,19

 - Das Angebot ist geeignet, die Pflichtaufgabe des § 71 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe in der geltenden bzw. in der aktuellen 

Entwurfsform umzusetzen. Die Bedarfe und Rahmenbedingungen des Planungsbereiches sind beachtet.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt.In Bezug auf die Fachförderrichtlinie in der geltenden Fassung erfolgt die Einordnung unter 2.1.3 (1, 2, 3, 4, 6).

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.Der Zuwendungszweck "Beratung, Begegnung und Gemeinwesenarbeit 

mit sozialräumlichen Bezug" ist geeignet, um die Ziele und Anforderungen des FFRL und des geltenden Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe zu erfüllen.

 1.4
Caritasverband für 

Dresden e. V.
SBS 0,00 0,00 56.310,61 48.583,61 7.727,00 1,00 0,00 56.283,61 48.583,61 7.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.873,36 49.546,36 7.327,00 1,00 0,00 56.846,36 49.546,36 7.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Prüfung kann erst nach Finalisierung der Strukturentwicklung Seniorenbegegnung und -beratung auf GL des Fachplanes 2020 erfolgen

 - Planungsschlüssel Seniorenbegegnung im SB Altstadt ausgeschöpft (Stand 27.07.2020)

 1.5 Volkssolidarität

SBS

Alfred-Althus-Straße 2 

(Friedrichstadt, Innere Altstadt -

> 

Seniorenbegegnung/Gemeinwe

senarbeit)

75.279,60 75.279,60 109.333,22 60.716,35 48.616,87 0,90 1,50 99.903,22 60.716,35 39.186,87 0,50 77.141,58 47.596,77 29.544,81 106.402,47 58.002,69 48.399,78 0,90 1,50 96.972,47 58.002,69 38.969,78 0,50 79.049,62 48.774,05 30.275,58

 - Das Angebot ist geeignet, die Pflichtaufgabe des § 71 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe in der geltenden bzw. in der aktuellen 

Entwurfsform umzusetzen. Die Bedarfe und Rahmenbedingungen des Planungsbereiches sind beachtet.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt.In Bezug auf die Fachförderrichtlinie in der geltenden Fassung erfolgt die Einordnung unter 2.1.3 (2, 3, 6).

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.Der Zuwendungszweck "Information, Begegnung und 

Gemeinwesenarbeit" ist geeignet, um die Ziele und Anforderungen des FFRL und des geltenden Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe zu erfüllen.

Stadtbezirk Blasewitz

 1.6
Ökumenische 

Seniorenhilfe

BBZ SB Blasewitz 

Wittenberger Straße 83

(Stadtbezirk Blasewitz  -> 

Begegnung/Gemeinwesenarbei

t, Beratung)

269.207,55 269.207,55 302.930,00 231.297,00 71.633,00 3,50 0,00 279.902,00 231.297,00 48.605,00 0,00 274.994,53 227.929,75 47.064,78 312.001,00 239.696,00 72.305,00 3,50 0,00 288.401,00 239.696,00 48.705,00 0,00 280.905,92 232.829,41 48.076,50

 - Das Angebot ist geeignet, die Pflichtaufgabe des § 71 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe in der geltenden bzw. in der aktuellen 

Entwurfsform umzusetzen. Die Bedarfe und Rahmenbedingungen des Planungsbereiches sind beachtet.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt.In Bezug auf die Fachförderrichtlinie in der geltenden Fassung erfolgt die Einordnung unter 2.1.3 (1, 2, 3, 4, 6).

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.Der Zuwendungszweck "Beratung, Begegnung und Gemeinwesenarbeit 

mit sozialräumlichen Bezug" ist geeignet, um die Ziele und Anforderungen des FFRL und des geltenden Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe zu erfüllen.

 1.7 Volkssolidarität

SBZ 

Papstdorfer Straße 25 

(Gruna, Striesen-Süd, 

Seidnitz/Dobritz -> 

Begegnung/Gemeinwesenarbei

t)

59.654,60 59.654,60 89.566,96 52.743,55 36.823,41 0,90 0,50 75.616,96 52.743,55 22.873,41 0,00 75.616,96 52.743,55 22.873,41 91.234,53 54.286,85 36.947,68 0,90 0,50 77.284,53 54.286,85 22.997,68 0,00 77.138,15 54.140,47 22.997,68

 - Das Angebot ist geeignet, die Pflichtaufgabe des § 71 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe in der geltenden bzw. in der aktuellen 

Entwurfsform umzusetzen. Die Bedarfe und Rahmenbedingungen des Planungsbereiches sind beachtet.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt.In Bezug auf die Fachförderrichtlinie in der geltenden Fassung erfolgt die Einordnung unter 2.1.3 (2, 3, 6).

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.Der Zuwendungszweck "Information, Begegnung und 

Gemeinwesenarbeit" ist geeignet, um die Ziele und Anforderungen des FFRL und des geltenden Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe zu erfüllen.

 1.8
Gem. Gesell. Striesen

Pentacon e. V.

Angebote für Seniorinnen im 

Quartier - Seniorenarbeit 

(=1.38+1.39)

0,00 0,00 103.238,00 53.588,00 49.650,00 k.A. 0,00 15.800,00 0,00 15.800,00 k.A. 4.650,00 0,00 4.650,00 107.443,00 55.406,00 52.037,00 k.A. 0,00 16.600,00 0,00 16.600,00 k.A. 4.650,00 0,00 4.650,00

 - Das Angebot ist geeignet, die Pflichtaufgabe des § 71 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe in der geltenden bzw. in der aktuellen 

Entwurfsform umzusetzen. Die Bedarfe und Rahmenbedingungen des Planungsbereiches sind beachtet.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt.In Bezug auf die Fachförderrichtlinie in der geltenden Fassung erfolgt die Einordnung unter 2.1.3 (2, 3, 6).

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.Der Zuwendungszweck "Information, Begegnung und 

Gemeinwesenarbeit" ist geeignet, um die Ziele und Anforderungen des FFRL und des geltenden Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe zu erfüllen. 

 - keine Vollfinanzierung sondern Förderung der Leistungen zur Teilhabe und Selbsthilfe

Stadtbezirk Cotta und westliche Ortschaften

 1.9
AWO Sachsen Soziale

Dienste

BBZ SB Cotta

Hainsberger Straße 2 

(Stadtbezirk Cotta -> 

Begegnung/Gemeinwesenarbei

t, Beratung)

141.533,00 141.533,00 173.208,00 114.507,00 58.701,00 1,93 k.A. 161.028,00 106.330,00 54.698,00 0,00 144.641,26 95.349,00 49.292,26 186.407,00 126.672,00 59.735,00 1,93 k.A. 173.627,00 118.305,00 55.322,00 0,00 147.817,78 97.442,99 50.374,79

 - Das Angebot ist geeignet, die Pflichtaufgabe des § 71 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe in der geltenden bzw. in der aktuellen 

Entwurfsform umzusetzen. Die Bedarfe und Rahmenbedingungen des Planungsbereiches sind beachtet.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt.In Bezug auf die Fachförderrichtlinie in der geltenden Fassung erfolgt die Einordnung unter 2.1.3 (1, 2, 3, 4, 6).

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.Der Zuwendungszweck "Beratung, Begegnung und Gemeinwesenarbeit 

mit sozialräumlichen Bezug" ist geeignet, um die Ziele und Anforderungen des FFRL und des geltenden Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe zu erfüllen.

 1.10 DPBV e. V.

BZ SB Cotta

Amalie-Dietrich-Platz 3 

SB Cotta -> 

Begegnung/Gemeinwesenarbei

t, Beratung)

129.868,88 129.868,88 158.258,43 108.649,70 49.608,73 2,13 0,00 157.439,76 108.649,70 48.790,06 0,04 132.642,43 97.182,11 35.460,33 162.862,85 112.960,75 49.902,10 2,13 0,00 162.093,63 112.960,75 49.132,88 0,04 135.475,22 99.257,58 36.217,64

 - Das Angebot ist geeignet, die Pflichtaufgabe des § 71 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe in der geltenden bzw. in der aktuellen 

Entwurfsform umzusetzen. Die Bedarfe und Rahmenbedingungen des Planungsbereiches sind beachtet.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt.In Bezug auf die Fachförderrichtlinie in der geltenden Fassung erfolgt die Einordnung unter 2.1.3 (1, 2, 3, 4, 6).

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.Der Zuwendungszweck "Beratung, Begegnung und Gemeinwesenarbeit 

mit sozialräumlichen Bezug" ist geeignet, um die Ziele und Anforderungen des FFRL und des geltenden Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe zu erfüllen.

 1.11
Arbeiter-Samariter- 

Bund

SBS Luise

Braunsdorfer Straße 13

(Cotta, Leutewitz, Briesnitz -> 

Begegnung/Gemeinwesenarbei

t)

75.190,00 75.190,00 113.510,00 82.050,00 31.460,00 1,88 0,00 95.750,00 82.050,00 13.700,00 0,15 77.041,80 63.649,91 13.391,89 117.430,00 84.880,00 32.550,00 1,88 0,00 99.330,00 84.880,00 14.450,00 0,15 78.939,21 65.217,50 13.721,71

 - Das Angebot ist geeignet, die Pflichtaufgabe des § 71 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe in der geltenden bzw. in der aktuellen 

Entwurfsform umzusetzen. Die Bedarfe und Rahmenbedingungen des Planungsbereiches sind beachtet.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt.In Bezug auf die Fachförderrichtlinie in der geltenden Fassung erfolgt die Einordnung unter 2.1.3 (2, 3, 6).

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.Der Zuwendungszweck "Information, Begegnung und 

Gemeinwesenarbeit" ist geeignet, um die Ziele und Anforderungen des FFRL und des geltenden Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe zu erfüllen.

 1.12
Arbeiter-Samariter-

Bund

BBZ Cossebaude

Dresdner Straße 3 

(OS Cossebaude/westliche 

Ortschaften  -> 

Begegnung/Gemeinwesenarbei

t, Beratung)

85.640,00 85.640,00 177.330,00 130.300,00 47.030,00 2,63 0,00 166.020,00 130.300,00 35.720,00 1,00 87.848,80 60.070,36 27.778,44 182.850,00 134.530,00 48.320,00 2,63 0,00 171.390,00 134.530,00 36.860,00 1,00 90.114,57 61.619,68 28.494,89

 - Das Angebot ist geeignet, die Pflichtaufgabe des § 71 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe in der geltenden bzw. in der aktuellen 

Entwurfsform umzusetzen. Die Bedarfe und Rahmenbedingungen des Planungsbereiches sind beachtet.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt.In Bezug auf die Fachförderrichtlinie in der geltenden Fassung erfolgt die Einordnung unter 2.1.3 (1, 2, 3, 4, 6).

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.Der Zuwendungszweck "Beratung, Begegnung und Gemeinwesenarbeit 

mit sozialräumlichen Bezug" ist geeignet, um die Ziele und Anforderungen des FFRL und des geltenden Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe zu erfüllen.

Stadtbezirk Klotzsche und nördliche Ortschaften

 1.13
Ökumenische Diakonie-

BÜLOWH 

BZ Klotzsche/OS

Königsbrücker Landstraße 

(SB Klotzsche+ und nördliche 

Ortschaften -> Beratung)

92.141,51 92.141,51 103.091,75 85.956,64 17.135,11 1,25 0,00 102.721,75 85.956,64 16.765,11 0,00 94.024,34 79.085,18 14.939,16 106.791,94 89.337,78 17.454,16 1,25 0,00 106.411,94 89.337,78 17.074,16 0,00 95.945,64 80.701,22 15.244,42

 - Das Angebot ist geeignet, die Pflichtaufgabe des § 71 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe in der geltenden bzw. in der aktuellen 

Entwurfsform umzusetzen. Die Bedarfe und Rahmenbedingungen des Planungsbereiches sind beachtet.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt.In Bezug auf die Fachförderrichtlinie in der geltenden Fassung erfolgt die Einordnung unter 2.1.3 (1, 2, 3, 4, 6).

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.Der Zuwendungszweck "Beratung, Begegnung und Gemeinwesenarbeit 

mit sozialräumlichen Bezug" ist geeignet, um die Ziele und Anforderungen des FFRL und des geltenden Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe zu erfüllen.

 1.14 Volkssolidarität

BBZ Klotzsche/OS

Putbuser Weg 18 (Stadtbezirk 

Klotzsche und nördliche 

Ortschaften  -> 

Begegnung/Gemeinwesenarbei

t, Beratung)

140.386,27 140.386,27 156.479,70 113.293,09 43.186,61 2,00 0,50 147.654,70 113.293,09 34.361,61 0,00 141.890,38 107.528,77 34.361,61 160.542,86 116.673,50 43.869,36 2,00 0,50 151.717,86 116.673,50 35.044,36 0,00 144.844,34 109.799,98 35.044,36

 - Das Angebot ist geeignet, die Pflichtaufgabe des § 71 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe in der geltenden bzw. in der aktuellen 

Entwurfsform umzusetzen. Die Bedarfe und Rahmenbedingungen des Planungsbereiches sind beachtet.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt.In Bezug auf die Fachförderrichtlinie in der geltenden Fassung erfolgt die Einordnung unter 2.1.3 (1, 2, 3, 4, 6).

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.Der Zuwendungszweck "Beratung, Begegnung und Gemeinwesenarbeit 

mit sozialräumlichen Bezug" ist geeignet, um die Ziele und Anforderungen des FFRL und des geltenden Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe zu erfüllen.

Stadtbezirk Leuben

1.15 Volkssolidarität

BBZ Laubegast - SB Leuben

Laubegaster Ufer 22 

(Stadtbezirk Leuben  -> 

Begegnung/Gemeinwesenarbei

t, Beratung)

169.359,08 169.359,08 198.761,42 117.143,09 81.618,33 1,95 0,75 176.311,92 117.143,59 59.168,33 0,00 166.683,66 107.515,33 59.168,33 202.678,17 120.769,75 81.908,42 1,95 0,75 180.228,17 120.769,75 59.458,42 0,00 169.353,02 109.894,60 59.458,42

 - Das Angebot ist geeignet, die Pflichtaufgabe des § 71 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe in der geltenden bzw. in der aktuellen 

Entwurfsform umzusetzen. Die Bedarfe und Rahmenbedingungen des Planungsbereiches sind beachtet.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt.In Bezug auf die Fachförderrichtlinie in der geltenden Fassung erfolgt die Einordnung unter 2.1.3 (1, 2, 3, 4, 6).

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.Der Zuwendungszweck "Beratung, Begegnung und Gemeinwesenarbeit 

mit sozialräumlichen Bezug" ist geeignet, um die Ziele und Anforderungen des FFRL und des geltenden Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe zu erfüllen.

Stadtbezirk Loschwitz und Ortschaft Schönfeld-Weißig

1.16
Ökumenische Diakonie-

BÜLOWH 

BBZ SB Loschwitz/OS

Pillnitzer Landstraße 12

(Stadtbezirk Loschwitz und 

Ortschaft Schönfeld-Weißig -> 

Begegnung/Gemeinwesenarbei

t, Beratung)

250.020,17 250.020,17 282.824,45 195.050,10 87.774,35 2,70 0,50 258.054,44 195.050,09 63.004,35 0,07 254.657,53 191.653,18 63.004,35 290.822,46 203.716,47 87.105,99 2,70 0,50 266.002,44 203.716,45 62.285,99 0,07 258.225,93 195.939,94 62.285,99

 - Das Angebot ist geeignet, die Pflichtaufgabe des § 71 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe in der geltenden bzw. in der aktuellen 

Entwurfsform umzusetzen. Die Bedarfe und Rahmenbedingungen des Planungsbereiches sind beachtet.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt.In Bezug auf die Fachförderrichtlinie in der geltenden Fassung erfolgt die Einordnung unter 2.1.3 (1, 2, 3, 4, 6).

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.Der Zuwendungszweck "Beratung, Begegnung und Gemeinwesenarbeit 

mit sozialräumlichen Bezug" ist geeignet, um die Ziele und Anforderungen des FFRL und des geltenden Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe zu erfüllen.

Stadtbezirk Neustadt

1.17 Volkssolidarität
Seniorenbegegnungsangebot

(Stadtbezirk Neustadt)
26.668,70 26.668,70 35.452,39 21.774,95 13.677,44 0,50 0,00 33.327,39 21.774,95 11.552,44 0,00 29.699,05 21.075,11 8.623,94 36.155,30 22.425,80 13.729,50 0,50 0,00 34.031,30 22.425,80 11.605,50 0,00 30.387,34 21.563,54 8.823,80

 - Das Angebot ist geeignet, die Pflichtaufgabe des § 71 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe in der geltenden bzw. in der aktuellen 

Entwurfsform umzusetzen. Die Bedarfe und Rahmenbedingungen des Planungsbereiches sind beachtet.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt.In Bezug auf die Fachförderrichtlinie in der geltenden Fassung erfolgt die Einordnung unter 2.1.3 (2, 3, 6).

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.Der Zuwendungszweck "Information, Begegnung und 

Gemeinwesenarbeit" ist geeignet, um die Ziele und Anforderungen des FFRL und des geltenden Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe zu erfüllen.

1.18
TheaterRuine 

St. Pauli e. V.

"Ü50 kreativ"

(Stadtbezirk Neustadt)
30.000,00 30.000,00 61.253,00 31.253,00 30.000,00 0,81 0,00 53.788,00 23.788,00 30.000,00 0,60 30.778,00 9.130,81 21.647,19 61.253,00 31.253,00 30.000,00 0,81 0,00 53.788,00 23.788,00 30.000,00 0,60 31.576,18 9.367,60 22.208,58

 - Das Angebot ist geeignet, die Pflichtaufgabe des § 71 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe in der geltenden bzw. in der aktuellen 

Entwurfsform umzusetzen. Die Bedarfe und Rahmenbedingungen des Planungsbereiches sind beachtet.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt.In Bezug auf die Fachförderrichtlinie in der geltenden Fassung erfolgt die Einordnung unter 2.1.3 (2, 3, 6).

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.Der Zuwendungszweck "Information, Begegnung und 

Gemeinwesenarbeit" ist geeignet, um die Ziele und Anforderungen des FFRL und des geltenden Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe zu erfüllen.

1.19
Ökumenische Diakonie-

BÜLOWH 

BZ Neustadt

Georgenstraße

(Stadtbezirk Neustadt+ -> 

Beratung)

69.965,65 69.965,65 73.237,20 62.693,30 10.543,90 0,90 0,00 72.937,20 62.693,30 10.243,90 0,00 71.128,68 62.693,30 8.435,38 75.480,00 65.136,67 10.343,33 0,90 0,00 75.170,00 65.136,67 10.033,33 0,00 72.577,45 63.970,25 8.607,20

 - Das Angebot ist geeignet, die Pflichtaufgabe des § 71 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe in der geltenden bzw. in der aktuellen 

Entwurfsform umzusetzen. Die Bedarfe und Rahmenbedingungen des Planungsbereiches sind beachtet.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt.In Bezug auf die Fachförderrichtlinie in der geltenden Fassung erfolgt die Einordnung unter 2.1.3 (1, 2, 3, 4, 6).

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.Der Zuwendungszweck "Beratung, Begegnung und Gemeinwesenarbeit 

mit sozialräumlichen Bezug" ist geeignet, um die Ziele und Anforderungen des FFRL und des geltenden Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe zu erfüllen.

Stadtbezirk Pieschen

lfd.

Nr.

Projekt / 

Maßnahme /

Objekt

Antragsteller

Beschluss 

V2803/18 

(HHJ 2020)

Zuwendung 2020

HH-Planung 2021 HH-Planung 2022
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Gesamtliste "Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege"

(HH-Jahr 2019/2020)
Anlage 1

Gesamt-kosten 

Projekt

PK

gesamt

SK

gesamt

Fachpersonal in 

VzÄ

 

geringf. 

Beschäftigte/

FSJ/

FDAG in VzÄ

Antrags-summe 

2021

davon Personal-

kosten

davon

Sach-

kosten

zusätzlich 

beantragte VzÄ 

ggü. HHJ 2020

Förder-vorschlag
davon Personal-

kosten

davon

Sach-

kosten

Gesamt-kosten 

Projekt
PK gesamt SK gesamt

 Fachpersonal in 

VZÄ

geringf. 

Beschäftigte/

FSJ/

FDAG

Antrags-summe 

2022

davon Personal-

kosten

davon

Sach-

kosten

zusätzlich 

beantragte VzÄ 

ggü. HHJ 2020

Förder-vorschlag
davon Personal-

kosten

davon

Sach-

kosten

Fazit für Beschlussvorlage

lfd.

Nr.

Projekt / 

Maßnahme /

Objekt

Antragsteller

Beschluss 

V2803/18 

(HHJ 2020)

Zuwendung 2020

HH-Planung 2021 HH-Planung 2022

1.20 Volkssolidarität

BBZ Trachenberge SB Pieschen

Trachenberger Straße 6

(Stadtbezirk Pieschen  -> 

Begegnung/Gemeinwesenarbei

t, Beratung)

136.770,15 136.770,15 185.492,34 121.136,94 64.355,40 2,10 0,63 171.582,34 121.136,94 50.445,40 0,13 139.787,75 107.272,04 32.515,72 189.383,35 124.739,73 64.643,62 2,10 0,63 175.473,35 124.739,73 50.733,62 0,13 142.871,93 109.638,81 33.233,12

 - Das Angebot ist geeignet, die Pflichtaufgabe des § 71 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe in der geltenden bzw. in der aktuellen 

Entwurfsform umzusetzen. Die Bedarfe und Rahmenbedingungen des Planungsbereiches sind beachtet.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt.In Bezug auf die Fachförderrichtlinie in der geltenden Fassung erfolgt die Einordnung unter 2.1.3 (1, 2, 3, 4, 6).

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.Der Zuwendungszweck "Beratung, Begegnung und Gemeinwesenarbeit 

mit sozialräumlichen Bezug" ist geeignet, um die Ziele und Anforderungen des FFRL und des geltenden Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe zu erfüllen.

1.21 DRK Kreisverband

BBZ Impuls Pieschen

Bürgerstraße 6 

(Stadtbezirk Pieschen+  -> 

Begegnung/Gemeinwesenarbei

t, Beratung)

151.423,01 150.801,88 172.741,00 131.119,00 41.622,00 2,10 0,32 165.956,00 131.119,00 34.837,00 0,00 153.930,34 121.446,69 32.483,65 187.514,00 144.550,00 42.964,00 2,10 0,32 180.729,00 144.550,00 36.179,00 0,00 157.123,70 123.966,16 33.157,54

 - Das Angebot ist geeignet, die Pflichtaufgabe des § 71 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe in der geltenden bzw. in der aktuellen 

Entwurfsform umzusetzen. Die Bedarfe und Rahmenbedingungen des Planungsbereiches sind beachtet.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt.In Bezug auf die Fachförderrichtlinie in der geltenden Fassung erfolgt die Einordnung unter 2.1.3 (1, 2, 3, 4, 6).

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.Der Zuwendungszweck "Beratung, Begegnung und Gemeinwesenarbeit 

mit sozialräumlichen Bezug" ist geeignet, um die Ziele und Anforderungen des FFRL und des geltenden Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe zu erfüllen.

Stadtbezirk Plauen

1.22 Volkssolidarität

BBZ Südvorstadt SB Plauen

Nürnberger Straße 45 

(Stadtbezirk Plauen -> 

Begegnung/Gemeinwesenarbei

t, Beratung)

147.415,74 147.415,74 157.370,75 119.194,73 38.176,02 2,13 0,50 149.210,75 119.194,73 30.016,02 0,00 145.807,40 115.791,38 30.016,02 161.204,71 122.744,70 38.460,01 2,13 0,50 153.044,72 122.744,70 30.300,02 0,00 148.531,34 118.231,32 30.300,02

 - Das Angebot ist geeignet, die Pflichtaufgabe des § 71 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe in der geltenden bzw. in der aktuellen 

Entwurfsform umzusetzen. Die Bedarfe und Rahmenbedingungen des Planungsbereiches sind beachtet.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt.In Bezug auf die Fachförderrichtlinie in der geltenden Fassung erfolgt die Einordnung unter 2.1.3 (1, 2, 3, 4, 6).

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.Der Zuwendungszweck "Beratung, Begegnung und Gemeinwesenarbeit 

mit sozialräumlichen Bezug" ist geeignet, um die Ziele und Anforderungen des FFRL und des geltenden Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe zu erfüllen.

1.23 Volkssolidarität

SBS Zschertnitz 

Räcknitzhöhe 52 

(Zschernitz/Räcknitz, 

Kleinpestitz/Mockritz/Kaitz und 

Gittersee -> 

Begegnung/Gemeinwesenarbei

t)

56.236,60 56.236,60 78.036,26 49.310,91 28.725,35 0,90 0,38 68.786,26 49.310,91 19.475,35 0,00 68.786,26 49.310,91 19.475,35 79.607,94 50.766,17 28.841,77 0,90 0,38 70.357,94 50.766,17 19.591,77 0,00 70.081,98 50.490,21 19.591,77

 - Das Angebot ist geeignet, die Pflichtaufgabe des § 71 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe in der geltenden bzw. in der aktuellen 

Entwurfsform umzusetzen. Die Bedarfe und Rahmenbedingungen des Planungsbereiches sind beachtet.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt.In Bezug auf die Fachförderrichtlinie in der geltenden Fassung erfolgt die Einordnung unter 2.1.3 (2, 3, 6).

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.Der Zuwendungszweck "Information, Begegnung und 

Gemeinwesenarbeit" ist geeignet, um die Ziele und Anforderungen des FFRL und des geltenden Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe zu erfüllen.

Stadtbezirk Prohlis

1.24
AWO Sachsen Soziale

Dienste

BBZ SB Prohlis

Prohliser Allee 31 (Stadtbezirk 

Prohlis  -> 

Begegnung/Gemeinwesenarbei

t, Beratung)

146.752,00 146.752,00 168.371,00 117.083,00 51.288,00 1,85 0,53 153.071,00 110.419,00 42.652,00 0,00 146.153,89 110.419,00 35.734,89 181.117,00 129.155,00 51.962,00 1,85 0,53 165.817,00 122.300,00 43.517,00 0,00 149.453,22 112.911,64 36.541,58

 - Das Angebot ist geeignet, die Pflichtaufgabe des § 71 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe in der geltenden bzw. in der aktuellen 

Entwurfsform umzusetzen. Die Bedarfe und Rahmenbedingungen des Planungsbereiches sind beachtet.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt.In Bezug auf die Fachförderrichtlinie in der geltenden Fassung erfolgt die Einordnung unter 2.1.3 (1, 2, 3, 4, 6).

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.Der Zuwendungszweck "Beratung, Begegnung und Gemeinwesenarbeit 

mit sozialräumlichen Bezug" ist geeignet, um die Ziele und Anforderungen des FFRL und des geltenden Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe zu erfüllen.

1.25
AWO Sachsen Soziale 

Dienste

BZ SB Prohlis

Herzberger Straße 

(Stadtbezirk Prohlis+ -> 

Beratung)

129.246,00 128.992,74 126.719,00 105.467,00 21.252,00 1,79 0,00 126.629,00 105.467,00 21.162,00 0,00 126.629,00 105.467,00 21.162,00 136.472,00 115.129,00 21.343,00 1,79 0,00 136.382,00 115.129,00 21.253,00 0,00 128.829,34 107.576,34 21.253,00

 - Das Angebot ist geeignet, die Pflichtaufgabe des § 71 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe in der geltenden bzw. in der aktuellen 

Entwurfsform umzusetzen. Die Bedarfe und Rahmenbedingungen des Planungsbereiches sind beachtet.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt.In Bezug auf die Fachförderrichtlinie in der geltenden Fassung erfolgt die Einordnung unter 2.1.3 (1, 2, 3, 4, 6).

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.Der Zuwendungszweck "Beratung, Begegnung und Gemeinwesenarbeit 

mit sozialräumlichen Bezug" ist geeignet, um die Ziele und Anforderungen des FFRL und des geltenden Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe zu erfüllen.

1.26 Volkssolidarität

Walter-Arnold-Str. 23 

(Stadtbezirk Prohlis/Am 

Koitzschgraben -> 

Begegnung/Gemeinwesenarbei

t, Beratung)

86.660,45 86.660,45 95.737,73 75.541,01 20.196,72 1,50 0,00 93.987,73 75.541,01 18.446,72 0,00 90.108,78 73.009,60 17.099,18 98.167,37 77.790,68 20.376,69 1,50 0,00 96.417,37 77.790,68 18.626,69 0,00 91.946,95 74.498,96 17.448,00

 - Das Angebot ist geeignet, die Pflichtaufgabe des § 71 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe in der geltenden bzw. in der aktuellen 

Entwurfsform umzusetzen. Die Bedarfe und Rahmenbedingungen des Planungsbereiches sind beachtet.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt.In Bezug auf die Fachförderrichtlinie in der geltenden Fassung erfolgt die Einordnung unter 2.1.3 (1, 2, 3, 4, 6).

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.Der Zuwendungszweck "Beratung, Begegnung und Gemeinwesenarbeit 

mit sozialräumlichen Bezug" ist geeignet, um die Ziele und Anforderungen des FFRL und des geltenden Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe zu erfüllen.

2.755.809,43 2.752.569,96 3.532.067,24 2.502.369,80 1.029.697,44 41,46 7,59 3.213.249,05 2.426.476,28 786.772,77 2,74 2.824.745,58 2.146.369,64 678.375,94 3.656.283,64 2.615.696,03 1.040.587,61 41,45 7,60 3.332.378,41 2.537.603,01 794.775,40 2,74 2.882.150,32 2.193.430,64 688.719,68

Kompetenzaufgaben und weitere Hilfen nach § 71 Abs. 1 SGB XII

1.27 DPBV e. V. Kompetenzaufgaben Demenz 96.476,75 101.711,09 109.882,63 79.605,75 30.276,88 1,63 0,00 107.936,17 79.605,75 28.330,42 0,03 103.777,48 75.995,87 27.781,61 113.841,71 83.326,80 30.514,91 1,63 0,00 111.953,13 83.326,80 28.626,33 0,03 105.885,85 77.539,82 28.346,03

 - Das Angebot ist geeignet, die Pflichtaufgabe des § 71 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe in der geltenden bzw. in der aktuellen 

Entwurfsform umzusetzen.

  - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt.In Bezug auf die Fachförderrichtlinie in der geltenden Fassung erfolgt die Einordnung unter 2.1.3 (1, 4, 5).

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.Der Zuwendungszweck ist geeignet, um die Ziele und Anforderungen des 

FFRL und des geltenden Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe zu erfüllen.

1.28
AWO Sachsen Soziale

Dienste

Kompetenzzentrum Übergang 

in das Rentenalter (KÜR)
32.470,00 32.416,00 61.966,00 53.473,00 8.493,00 1,00 0,00 61.966,00 53.473,00 8.493,00 0,50 33.065,40 26.690,19 6.375,21 68.217,00 59.264,00 8.953,00 1,00 0,00 68.217,00 59.264,00 8.953,00 0,50 33.727,81 27.224,88 6.502,92

 - Das Angebot ist geeignet, die Pflichtaufgabe des § 71 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe in der geltenden bzw. in der aktuellen 

Entwurfsform umzusetzen.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt.In Bezug auf die Fachförderrichtlinie in der geltenden Fassung erfolgt die Einordnung unter 2.1.3 (1, 2, 3, 6).

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.Der Zuwendungszweck ist geeignet, um die Ziele und Anforderungen des 

FFRL und des geltenden Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe zu erfüllen.

1.29 Cultus

BZ Pflege- und Sozialberatung 

einschl. Ausbau Beratungs-

kompetenz Pflege

(stadtweit)

37.945,02 37.921,11 58.624,47 47.288,49 11.335,98 1,75 0,00 58.624,47 47.288,49 11.335,98 0,00 36.221,25 24.885,27 11.335,98 55.836,49 47.288,49 8.548,00 1,75 0,00 58.624,47 47.288,49 11.335,98 0,00 36.719,27 25.383,29 11.335,98

 - Das Angebot ist geeignet, die Aufgabe des § 71 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe in der geltenden bzw. in der aktuellen 

Entwurfsform umzusetzen. 

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt.In Bezug auf die Fachförderrichtlinie in der geltenden Fassung erfolgt die Einordnung unter 2.1.3 (1, 4, 6).

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.Der Zuwendungszweck ist geeignet, um die Ziele und Anforderungen des 

FFRL und des geltenden Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe zu erfüllen.

1.30
Alzheimer Gesellschaft 

e. V.
Kontakt- und Informationsstelle 3.502,90 3.502,90 8.749,04 0,00 8.749,04 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 8.749,04 0,00 8.749,04 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

 - Das Angebot ist geeignet, die Aufgabe des § 71 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe in der geltenden bzw. in der aktuellen 

Entwurfsform umzusetzen. 

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt.In Bezug auf die Fachförderrichtlinie in der geltenden Fassung erfolgt die Einordnung unter 2.1.3 ( 4, 5, 6).

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.Der Zuwendungszweck ist geeignet, um die Ziele und Anforderungen des 

FFRL und des geltenden Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe zu erfüllen.

1.31
Männernetzwerk 

Dresden e.V.

Kontakt-, Informations- & 

Beratungsstelle für männl. 

Senioren

0,00 0,00 70.168,00 53.920,00 16.248,00 1,00 0,00 68.068,00 53.920,00 14.148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.300,00 55.940,00 15.360,00 1,00 0,00 69.100,00 55.940,00 13.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt.In Bezug auf die Fachförderrichtlinie in der geltenden Fassung erfolgt die Einordnung unter 2.1.3 (1, 3, 6).

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen. Der Zuwendungszweck ist geeignet, um die Ziele und Anforderungen des 

FFRL und des geltenden Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe zu erfüllen. -> noch zu prüfen

 - Förderung über Kleinmaßanhmen in 2021 un 22 geplant!

170.394,67 175.551,10 309.390,14 234.287,24 75.102,90 5,38 0,00 299.594,64 234.287,24 65.307,40 0,53 176.064,13 127.571,33 48.492,80 317.944,24 245.819,29 72.124,95 5,38 0,00 310.894,60 245.819,29 65.075,31 0,53 179.332,92 130.147,99 49.184,93

Empowerment nach § 71 Abs. 1 SGB XII

1.32 AWIG
"Beratung und Initiierung

alternativer Wohnformen"
12.886,85 12.886,85 26.911,83 21.519,00 5.392,83 0,00 0,75 21.546,00 21.546,00 0,00 0,00 13.270,59 13.270,59 0,00 26.961,63 21.519,00 5.442,63 0,00 0,75 21.546,00 21.546,00 0,00 0,00 13.665,75 13.665,75 0,00

 - Das Angebot ist geeignet, die Pflichtaufgabe des § 71 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe in der geltenden bzw. in der aktuellen 

Entwurfsform umzusetzen. 

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt.In Bezug auf die Fachförderrichtlinie in der geltenden Fassung erfolgt die Einordnung unter 2.1.3 (1, 2, 3). 

Fachgrundlage ist der Fachplan Seniorenarbeit und Altenhilfe in der jeweils geltenden Fassung sowie die mit dem Zuwendungsantrag vorgelegte Projektbeschreibung.

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.Der Zuwendungszweck "Seniorenselbsthilfe" ist geeignet, um die Ziele und 

Anforderungen des FFRL und des geltenden Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe zu erfüllen.

1.33
ALTERnativ - Netzwerk

älterwerdender 

Menschen

Kontaktstelle ehrenamtl.

Seniorenbegleitung
8.100,00 8.100,00 15.950,00 6.680,00 9.270,00 0,00 0,00 8.100,00 0,00 8.100,00 0,00 8.100,00 0,00 8.100,00 15.950,00 6.680,00 9.270,00 0,00 0,00 8.100,00 0,00 8.100,00 0,00 8.100,00 0,00 8.100,00

 - Das Angebot ist geeignet, die Pflichtaufgabe des § 71 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe in der geltenden bzw. in der aktuellen 

Entwurfsform umzusetzen. 

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt.In Bezug auf die Fachförderrichtlinie in der geltenden Fassung erfolgt die Einordnung unter 2.1.3 (1, 2, 3). 

Fachgrundlage ist der Fachplan Seniorenarbeit und Altenhilfe in der jeweils geltenden Fassung sowie die mit dem Zuwendungsantrag vorgelegte Projektbeschreibung. 

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.Der Zuwendungszweck "Seniorenselbsthilfe" ist geeignet, um die Ziele und 

Anforderungen des FFRL und des geltenden Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe zu erfüllen.

1.34
Jüdische Gemeinde zu 

Dresden

Beratung von Migranten
5.000,00 5.000,00 20.672,20 20.328,00 344,20 0,31 0,00 10.000,00 9.655,80 344,20 0,00 10.000,00 9.655,80 344,20 20.672,20 20.328,00 344,20 0,31 0,00 10.000,00 9.655,80 344,20 0,00 10.000,00 9.655,80 344,20

siehe auch Bewertung 1.56

 - Das Angebot ist geeignet, die Pflichtaufgabe des § 71 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe in der geltenden bzw. in der aktuellen 

Entwurfsform umzusetzen. 

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt.In Bezug auf die Fachförderrichtlinie in der geltenden Fassung erfolgt die Einordnung unter 2.1.3 (1, 2, 3). 

Fachgrundlage ist der Fachplan Seniorenarbeit und Altenhilfe in der jeweils geltenden Fassung sowie die mit dem Zuwendungsantrag vorgelegte Projektbeschreibung. 

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.Der Zuwendungszweck "Seniorenselbsthilfe" ist geeignet, um die Ziele und 

Anforderungen des FFRL und des geltenden Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe zu erfüllen.

1.35 Sigus Inklusive Senioren 32.900,00 32.900,00 38.330,00 15.350,00 22.980,00 0,35 0,00 33.630,00 15.350,00 18.280,00 0,00 33.630,00 15.350,00 18.280,00 37.880,00 15.350,00 22.530,00 0,35 0,00 34.180,00 15.350,00 18.830,00 0,00 34.100,06 15.350,00 18.750,06

 - Das Angebot ist geeignet, die Pflichtaufgabe des § 71 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe in der geltenden bzw. in der aktuellen 

Entwurfsform umzusetzen. 

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt.In Bezug auf die Fachförderrichtlinie in der geltenden Fassung erfolgt die Einordnung unter 2.1.3 (1, 2, 3). 

Fachgrundlage ist der Fachplan Seniorenarbeit und Altenhilfe in der jeweils geltenden Fassung sowie die mit dem Zuwendungsantrag vorgelegte Projektbeschreibung. 

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.Der Zuwendungszweck "Seniorenselbsthilfe" ist geeignet, um die Ziele und 

Anforderungen des FFRL und des geltenden Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe zu erfüllen.

1.36
Trägerwerk Soziale 

Dienste in Sachsen 

Aufbau von Senioren-

selbsthilfnetzwerken
10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68.886,85 68.886,85 101.864,03 63.877,00 37.987,03 0,66 0,75 73.276,00 46.551,80 26.724,20 0,00 65.000,59 38.276,39 26.724,20 101.463,83 63.877,00 37.586,83 0,66 0,75 73.826,00 46.551,80 27.274,20 0,00 65.865,81 38.671,55 27.194,26

Seniorenselbsthilfe nach § 71 Abs. 1 SGB XII

1.37
AWO Sachsen Soziale

Dienste

Angehörigen-Projekte -

Angehörigenarbeit
609,00 609,00 610,00 0,00 610,00 0,00 0,00 609,00 0,00 609,00 0,00 609,00 0,00 609,00 610,00 0,00 610,00 0,00 0,00 609,00 0,00 609,00 0,00 609,00 0,00 609,00

 - Das Angebot ist geeignet, die Pflichtaufgabe des § 71 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe in der geltenden bzw. in der aktuellen 

Entwurfsform umzusetzen. Die Bedarfe und Rahmenbedingungen des Planungsbereiches sind beachtet.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt.In Bezug auf die Fachförderrichtlinie in der geltenden Fassung erfolgt die Einordnung unter 2.1.3 (1, 2, 3). 

Fachgrundlage ist der Fachplan Seniorenarbeit und Altenhilfe in der jeweils geltenden Fassung sowie die mit dem Zuwendungsantrag vorgelegte Projektbeschreibung. 

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.Der Zuwendungszweck "Seniorenselbsthilfe" ist geeignet, um die Ziele und 

Anforderungen des FFRL und des geltenden Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe zu erfüllen.

1.38
Gem. Gesell. Striesen

Pentacon e. V.

Selbsthilfegruppe "Club 

Seniorenhilfe"
2.850,00 2.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.39
Gem. Gesell. Striesen

Pentacon e. V.

Selbsthilfegruppe "Die 

Unverwüstlichen"
1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.40 Jahresringe
Beratung, Begegnung -

Seniorenselbsthilfegruppe
1.897,00 1.897,00 14.430,00 0,00 14.430,00 0,00 0,00 1.897,00 0,00 1.897,00 0,00 1.897,00 0,00 1.897,00 14.430,00 0,00 14.430,00 0,00 0,00 1.897,00 0,00 1.897,00 0,00 1.897,00 0,00 1.897,00

 - Das Angebot ist geeignet, die Pflichtaufgabe des § 71 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe in der geltenden bzw. in der aktuellen 

Entwurfsform umzusetzen. 

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt.In Bezug auf die Fachförderrichtlinie in der geltenden Fassung erfolgt die Einordnung unter 2.1.3 (1, 2, 3). 

Fachgrundlage ist der Fachplan Seniorenarbeit und Altenhilfe in der jeweils geltenden Fassung sowie die mit dem Zuwendungsantrag vorgelegte Projektbeschreibung. 

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.Der Zuwendungszweck "Seniorenselbsthilfe" ist geeignet, um die Ziele und 

Anforderungen des FFRL und des geltenden Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe zu erfüllen.

1.41 KIW
Ältere Migranten -

Offener Dialog
4.267,80 4.267,80 4.653,16 0,00 4.653,16 0,00 0,00 4.353,16 0,00 4.353,16 0,00 4.353,16 0,00 4.353,16 4.740,22 0,00 4.740,22 0,00 0,00 4.440,22 0,00 4.440,22 0,00 4.440,22 0,00 4.440,22

 - Das Angebot ist geeignet, die Pflichtaufgabe des § 71 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe in der geltenden bzw. in der aktuellen 

Entwurfsform umzusetzen. 

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt.In Bezug auf die Fachförderrichtlinie in der geltenden Fassung erfolgt die Einordnung unter 2.1.3 (1, 2, 3). 

Fachgrundlage ist der Fachplan Seniorenarbeit und Altenhilfe in der jeweils geltenden Fassung sowie die mit dem Zuwendungsantrag vorgelegte Projektbeschreibung. 

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.Der Zuwendungszweck "Seniorenselbsthilfe" ist geeignet, um die Ziele und 

Anforderungen des FFRL und des geltenden Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe zu erfüllen.

Zusammengefasst zu einem Projekt (siehe 1.8)
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Gesamtliste "Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege"

(HH-Jahr 2019/2020)
Anlage 1

Gesamt-kosten 

Projekt

PK

gesamt

SK

gesamt

Fachpersonal in 

VzÄ

 

geringf. 

Beschäftigte/

FSJ/

FDAG in VzÄ

Antrags-summe 

2021

davon Personal-

kosten

davon

Sach-

kosten

zusätzlich 

beantragte VzÄ 

ggü. HHJ 2020

Förder-vorschlag
davon Personal-

kosten

davon

Sach-

kosten

Gesamt-kosten 

Projekt
PK gesamt SK gesamt

 Fachpersonal in 

VZÄ

geringf. 

Beschäftigte/

FSJ/

FDAG

Antrags-summe 

2022

davon Personal-

kosten

davon

Sach-

kosten

zusätzlich 

beantragte VzÄ 

ggü. HHJ 2020

Förder-vorschlag
davon Personal-

kosten

davon

Sach-

kosten

Fazit für Beschlussvorlage

lfd.

Nr.

Projekt / 

Maßnahme /

Objekt

Antragsteller

Beschluss 

V2803/18 

(HHJ 2020)

Zuwendung 2020

HH-Planung 2021 HH-Planung 2022

1.42
Ökumenische Diakonie-

BÜLOWH 

"Gruppe pflegende

Angehörige"
915,55 915,55 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 990,00 0,00 990,00 0,00 934,05 0,00 934,05 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 952,92 0,00 952,92

 - Das Angebot ist geeignet, die Pflichtaufgabe des § 71 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe in der geltenden bzw. in der aktuellen 

Entwurfsform umzusetzen. Die Bedarfe und Rahmenbedingungen des Planungsbereiches sind beachtet.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt.In Bezug auf die Fachförderrichtlinie in der geltenden Fassung erfolgt die Einordnung unter 2.1.3 (1, 2, 3). 

Fachgrundlage ist der Fachplan Seniorenarbeit und Altenhilfe in der jeweils geltenden Fassung sowie die mit dem Zuwendungsantrag vorgelegte Projektbeschreibung. 

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.Der Zuwendungszweck "Seniorenselbsthilfe" ist geeignet, um die Ziele und 

Anforderungen des FFRL und des geltenden Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe zu erfüllen.

12.339,35 12.339,35 20.693,16 0,00 20.693,16 0,00 0,00 7.849,16 0,00 7.849,16 0,00 7.793,21 0,00 7.793,21 20.880,22 0,00 20.880,22 0,00 0,00 8.036,22 0,00 8.036,22 0,00 7.899,14 0,00 7.899,14

1.43 AWIG

Zentrale Koordinierungsstelle 

Nachbarschaftshilfe nach

§ 45b SGB XI

0,00 0,00 28.238,00 20.200,00 8.038,00 0,35 0,00 22.900,00 20.200,00 2.700,00 0,35 0,00 0,00 0,00 28.808,00 20.800,00 8.008,00 0,35 0,00 23.500,00 20.800,00 2.700,00 0,35 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 28.238,00 20.200,00 8.038,00 0,35 0,00 22.900,00 20.200,00 2.700,00 0,35 0,00 0,00 0,00 28.808,00 20.800,00 8.008,00 0,35 0,00 23.500,00 20.800,00 2.700,00 0,35 0,00 0,00 0,00

Hospizarbeit nach §71 und § 63 Abs. 1 SGB XII i. V. m. FRL Hospiz

1.44
Evang.-Lutherische

Diakonissenanstalt

Hospizarbeit -

amb. Hospiz- und 

Palliativberatungsdienst

2.340,00 2.340,00 108.073,58 86.003,58 22.070,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.073,58 86.003,58 22.070,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Das Angebot ist geeignet, die Ziele und Aufgaben des § 71 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe in der geltenden bzw. in der 

aktuellen Entwurfsform umzusetzen. Das Angebot ist bedarfsgerecht gestaltet, vgl. Landeshospizstudie. 

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt.In Bezug auf die Fachförderrichtlinie in der geltenden Fassung erfolgt die Einordnung unter 2.1.4.

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.Der Zuwendungszweck "Beratung, Begegnung und Gemeinwesenarbeit 

mit sozialräumlichen Bezug" ist geeignet, um die Ziele und Anforderungen des FFRL und des geltenden Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe zu erfüllen.

1.45
Dt. Kinderhospizverein

Kinderhospizdienst
Hospizarbeit 2.405,00 2.405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.405,00 2.405,00 0,00 0,00 2.405,00 2.405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.405,00 2.405,00 0,00 0,00 2.405,00 2.405,00 0,00

 - Das Angebot ist geeignet, die Ziele und Aufgaben des § 71 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe in der geltenden bzw. in der 

aktuellen Entwurfsform umzusetzen. Das Angebot ist bedarfsgerecht gestaltet, vgl. Landeshospizstudie.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt.In Bezug auf die Fachförderrichtlinie in der geltenden Fassung erfolgt die Einordnung unter 2.1.4.

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.Der Zuwendungszweck "Beratung, Begegnung und Gemeinwesenarbeit 

mit sozialräumlichen Bezug" ist geeignet, um die Ziele und Anforderungen des FFRL und des geltenden Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe zu erfüllen.

1.46
Christlicher

Hospizdienst
Hospizarbeit-Tageshospiz 15.000,00 15.000,00 80.000,00 51.000,00 29.000,00 0,75 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 80.000,00 51.000,00 29.000,00 0,75 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00

 - Das Angebot ist geeignet, die Ziele und Aufgaben des § 71 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe in der geltenden bzw. in der 

aktuellen Entwurfsform umzusetzen. Das Angebot ist bedarfsgerecht gestaltet, vgl. Landeshospizstudie.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt.In Bezug auf die Fachförderrichtlinie in der geltenden Fassung erfolgt die Einordnung unter 2.1.4.

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.Der Zuwendungszweck "Beratung, Begegnung und Gemeinwesenarbeit 

mit sozialräumlichen Bezug" ist geeignet, um die Ziele und Anforderungen des FFRL und des geltenden Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe zu erfüllen.

1.47
Christlicher

Hospizdienst

Hospizarbeit-ambulanter

Hospizdienst
3.800,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00

 - Das Angebot ist geeignet, die Ziele und Aufgaben des § 71 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe in der geltenden bzw. in der 

aktuellen Entwurfsform umzusetzen. Das Angebot ist bedarfsgerecht gestaltet, vgl. Landeshospizstudie.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt.In Bezug auf die Fachförderrichtlinie in der geltenden Fassung erfolgt die Einordnung unter 2.1.4.

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.Der Zuwendungszweck "Beratung, Begegnung und Gemeinwesenarbeit 

mit sozialräumlichen Bezug" ist geeignet, um die Ziele und Anforderungen des FFRL und des geltenden Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe zu erfüllen.

1.48 Malteser Hilfsdienst e. V. Hospizarbeit 2.500,00 2.500,00 124.430,00 86.460,00 37.970,00 1,75 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.070,00 88.100,00 37.970,00 1,75 0,00 3.700,00 0,00 3.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Das Angebot ist geeignet, die Ziele und Aufgaben des § 71 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe in der geltenden bzw. in der 

aktuellen Entwurfsform umzusetzen. Das Angebot ist bedarfsgerecht gestaltet, vgl. Landeshospizstudie.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt.In Bezug auf die Fachförderrichtlinie in der geltenden Fassung erfolgt die Einordnung unter 2.1.4.

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.Der Zuwendungszweck "Beratung, Begegnung und Gemeinwesenarbeit 

mit sozialräumlichen Bezug" ist geeignet, um die Ziele und Anforderungen des FFRL und des geltenden Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe zu erfüllen.

1.49 Volkssolidarität Hospizarbeit 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00

 - Das Angebot ist geeignet, die Ziele und Aufgaben des § 71 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe in der geltenden bzw. in der 

aktuellen Entwurfsform umzusetzen. Das Angebot ist bedarfsgerecht gestaltet, vgl. Landeshospizstudie.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt.In Bezug auf die Fachförderrichtlinie in der geltenden Fassung erfolgt die Einordnung unter 2.1.4.

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.Der Zuwendungszweck "Beratung, Begegnung und Gemeinwesenarbeit 

mit sozialräumlichen Bezug" ist geeignet, um die Ziele und Anforderungen des FFRL und des geltenden Fachplanes Seniorenarbeit und Altenhilfe zu erfüllen.

28.645,00 28.645,00 312.503,58 223.463,58 89.040,00 2,50 0,00 29.005,00 20.005,00 9.000,00 0,00 23.805,00 20.005,00 3.800,00 314.143,58 225.103,58 89.040,00 2,50 0,00 29.205,00 20.005,00 9.200,00 0,00 23.805,00 20.005,00 3.800,00

Sozialraumbudget (freiwillige Leistung)
1.50 Sozialraumbudget 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seniorenarbeit und Altenhilfe (freiwillige Leistung)

1.51
Weiterentwicklung der 

Seniorenarbeit und Altenhilfe
19.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.056.075,30 3.057.992,26 4.324.756,15 3.044.197,62 1.280.558,53 50,35 8,34 3.645.873,85 2.747.520,32 898.353,53 3,62 3.097.408,51 2.332.222,36 765.186,15 4.459.523,51 3.171.295,90 1.288.227,61 50,34 8,35 3.777.840,23 2.870.779,10 907.061,13 3,62 3.159.053,20 2.382.255,19 776.798,01

1.52
Ausländerrat

Heinrich-Zille-Straße 148.111,00 148.111,00 153.511,00 129.646,00 23.865,00 2,38 0,00 153.511,00 129.646,00 23.865,00 0,00 150.403,00 129.646,00 20.757,00 159.925,12 135.560,12 24.365,00 2,38 0,00 159.925,12 135.560,12 24.365,00 0,00 153.411,06 132.238,92 21.172,14

Allgemein: 

- etablierter und bewährter/verlässlicher Träger für Belange von Geflüchteten/Migranten

- größere Bedarfe durch Ausweitung von Familienzusammenführung, hohe Fachkompetenz

Förderung:

- insgesamt weitere Förderung und Bestand, auch weil ein wesentlicher Baustein des Trägers im Gesamtportfolio; personelle Erweiterung aktuell Ablehnung

Entwicklung: 

- MSA Beratung inhaltlich ähnlich, perspektivisch Klärung der Abgrenzung notwendig, ebenso Klärung zu MBE notwendig; danach Entscheidung zu Aufstockung

1.53
Beratung jüdischer

Kontingentflüchtlinge*
5.841,00 5.841,00 5.890,00 0,00 5.890,00 0,00 0,00 5.840,00 0,00 5.840,00 0,00 5.840,00 0,00 5.840,00 5.890,00 0,00 5.890,00 0,00 0,00 5.840,00 0,00 5.840,00 0,00 5.840,00 0,00 5.840,00

Allgemein:

- gleiche Zielgruppen (Jüdische Immigranten) wie Jüdische Gemeinde

 - kulturell religiöser/jüdischer Hintergrund/Verständnis ist wesentlich für Angebot

- insbesondere ehrenamtliche Arbeit - Hilfe zur Selbsthilfe - unterstützenswert

- Konzentration auf eigene Communitie (Verein Integration Ausländer und Aussiedler)

- gute effektive Alltagsberatung

Förderung: 

Ja, geringer Mitteleinsatz durch Ehrenamt

Entwicklung: 

Notwendigkeit beider (Jüdische Gemeinde und VIAA) klären und/oder akzeptieren (Einzugsgebiet, Tradition), dieser Träger realisiert ehrenamtlich die Unterstützung

1.54 Lingnerallee 81.951,00 81.951,00 86.088,00 76.088,00 10.000,00 1,50 0,00 85.950,00 76.100,00 9.850,00 0,00 83.593,02 75.980,49 7.612,53 86.088,00 76.088,00 10.000,00 1,50 0,00 85.950,00 76.100,00 9.850,00 0,00 83.865,06 76.100,00 7.765,06

Allgemein: allgemein gute und anerkannte Arbeit, Hilfe zur Selbsthilfe stärker in den Focus nehmen, Arbeit entspricht allgemeiner Informationsaufgabe der MSA - wird ehrenamtlich 

geleistet

Förderung: weitere Förderung für perspektivischen bedarfsgerechten und professionellen Umbau

Entwicklung: Grenzen und Schnittstellen sind zubestimmen; sehr umfangreiche Zielgruppen, Kapazität begrenzt u.a. zur Zusammenarbeit mit anderen Diensten; perspektivische 

fachliche Entwicklung ist im Kontext der anderen Trägerangeboten sowie städtischen und (Bundes-) Beratungsstellen zu prüfen

1.55 Elterntreff* 4.050,00 4.050,00 4.050,00 0,00 4.050,00 0,00 0,00 4.050,00 0,00 4.050,00 0,00 4.050,00 0,00 4.050,00 4.050,00 0,00 4.050,00 0,00 0,00 4.050,00 0,00 4.050,00 0,00 4.050,00 0,00 4.050,00

Allgemein:

- Projekt als Teilprojekt von VIAA wirksam, nur auf kleine/begrenzte Zielgruppe focusiert

 - unter Elterntreff mehrere Teilprojekte (Sprache, Vietnamesen etc.) zugeordnet, stehen kaum im inhaltlichen Zusammenhang

 - Synergien des Trägers (Räume, Personal, Organisation, Zielgruppen) werden genutzt

Förderung: 

Ja, Ehrenamt unterstützenswert

Entwicklung: 

Mit Träger Perspektive und aktuelle Wirksamkeit beraten. Elterntreff: Öffnung zu anderen Eltern und Hilfesystemen für Eltern notwendig.

1.56
Jüdische Gemeinde zu 

Dresden

Beratung von Migranten
5.000,00 5.000,00 20.672,20 20.328,00 344,20 0,31 0,00 10.000,00 9.655,80 344,20 0,00 0,00 0,00 0,00 20.672,20 20.328,00 344,20 0,31 0,00 10.000,00 9.655,80 344,20 0,00 0,00 0,00 0,00

siehe auch Bewertung 1.34

Allgemein:

- vorrangig spezifisches Angebot für ältere Menschen jüdischer Herkunft und Glauben 

- allgemeine Öffnung und Integration in Regelangebote ist nachrangig, entspricht Ansatz des Angebotes/Spezifik des Trägers (Stärkung Jüdisches Leben) 

- der Focus liegt auf Altenhilfe für jüdische Gemeindemitglieder und zahlreichen allgemeinen Koordinationsaufgaben der Gemeinde

Gemeinde

Förderung:

 Ja, damit wird Jüdische Gemeinde in ihrer Arbeit insgesamt unterstützt, nicht nur Beratung.

Entwicklung:

- Zuordnung Asyl oder Altenhilfe klären bzw. beides sichern

- prüfen inwieweit Träger in Beratungsaspekten (Schnittstellen Regelangebote etc.) unterstützt werden kann

- Klärung: ob/wie Schwerpunkt spezifischer Beratung für jüdische (ältere) Migranten erhalten bleiben soll/kann

1.57 MEDEA e. V.
Gesundheitsförderung von 

Migrantinnen
0,00 0,00 172.461,95 143.112,73 29.349,22 2,20 0,00 172.461,95 143.112,73 29.349,22 0,43 0,00 0,00 0,00 184.338,30 153.867,40 30.470,90 2,20 0,00 184.338,30 153.867,40 30.470,90 0,43 0,00 0,00 0,00

Allgemein: 

- gutes bedarfsgerechtes Angebot zwar stadtweit angelegt, aber erreicht vorrangig Gorbitz, außer medea gesamtstädtisch kein weiteres geschlechtsspezifisches Angebot

- 3,5 Jahre Projekterfahrung; Unterschiede der Frauen vielfältig - Kultur, Lebenssituation…Bildungsstand, Integrationsprozess; trotz Verscheidenheit an Ressourcen anknüpfen, Änderung 

bei denen, die Projekt länger nutzen - selbstbewußtes Auftreten, Multiplikatorinnen

- zahlreiche soziale, politische und kulturelle Angebote für Ausweinandersetzung mit Leben, Werten = Stärkung der Frauen/Teilhabe

Förderung: 

Ja, sichern;

- sehr differenzierter und ausführlicher Sachbericht

Entwicklung:

- Transfer in andere Regionen MSA sichern bzw. Multiplikatorenansatz stärken = stadtweiter Wirkung und fachliche Unterstützung der anderen Regelangebote zu Frauen- und 

Geusndheitsthemen;

- Kontakte mit deutschen Frauen und deren Lebenswelt befördern

1.58 Das Boot Psychosoziales Zentrum DD 0,00 0,00 1.212.610,04 909.629,98 302.980,06 k.A. 0,00 42.441,35 31.837,05 10.604,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279.070,94 972.926,08 306.144,86 k.A. 0,00 44.767,48 34.052,41 10.715,07 0,00 0,00 0,00 0,00

Allgemein:

Ziel durch psychosoziale Beratung und Therapie Geflüchteter deren Entlastung, Stabilisierung und Befähigung zur Integration zu stärken, wird umgesetzt- niedrigschwellig schnelle, 

konkrete Hilfe = psychosoziale Unterstützung (Trauma, Gewalt, Instabilität etc.) erfolgt

Förderung:

wegen fehlender finanzieller Mittel keine Aufnahme in Förderung; - bei perspektivischer Förderung deutlich konzeptionelle Entwicklung durch Herausarbeitung der 

Ergänzung/Abgrenzung zu MSA und Schnittstellen (Vernetzung durch Abgrenzung), Beachtung Grund- und Fachleistungsprinzip; -finanzielle Beteiligung der Kommune braucht 

Klarheit/Aussagen über mittelfristige Entwicklungen und vorallem "finanzielle Sicherheiten" zu Förderzeiträumen von Projekten durch das Land; - Empfehlung erfolgt zur Stellungnahme 

der PSAG durch Träger selbst einzuholen

Entwicklung:

strukturelle Entwicklung/Einordnung des Angebotes innerhalb der Stadt Dresden notwendig, Verknüpfung mit der regionalen Regelstruktur als Prinzip, entgegen der Auffassung des 

Gesundheitsamtes sollte die Fehlbetragsfinanzierung (Förderung über Landesrichtlinie „Integrative Maßnahmen“) das Angebot zur städtischen Versorgung psychisch belasteter 

Geflüchteter in der LHD sichern; Einbeziehung in die kommunale Fachplanung (Ressorucen der Beratungsstellen nach §16 a SGB II in dem Zusammenhang ebenso beachten)

244.953,00 244.953,00 1.655.283,19 1.278.804,71 376.478,48 6,39 0,00 474.254,30 390.351,58 83.902,72 0,43 243.886,02 205.626,49 38.259,53 1.740.034,56 1.358.769,60 381.264,96 6,39 0,00 494.870,90 409.235,73 85.635,17 0,43 247.166,12 208.338,92 38.827,20

Ausländer

Ausländerberatungsstellen

Verein für soziale 

Integration

Gemeindedolmetscherdienst
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Gesamtliste "Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege"

(HH-Jahr 2019/2020)
Anlage 1

Gesamt-kosten 

Projekt

PK

gesamt

SK

gesamt

Fachpersonal in 

VzÄ

 

geringf. 

Beschäftigte/

FSJ/

FDAG in VzÄ

Antrags-summe 

2021

davon Personal-

kosten

davon

Sach-

kosten

zusätzlich 

beantragte VzÄ 

ggü. HHJ 2020

Förder-vorschlag
davon Personal-

kosten

davon

Sach-

kosten

Gesamt-kosten 

Projekt
PK gesamt SK gesamt

 Fachpersonal in 

VZÄ

geringf. 

Beschäftigte/

FSJ/

FDAG

Antrags-summe 

2022

davon Personal-

kosten

davon

Sach-

kosten

zusätzlich 

beantragte VzÄ 

ggü. HHJ 2020

Förder-vorschlag
davon Personal-

kosten

davon

Sach-

kosten

Fazit für Beschlussvorlage

lfd.

Nr.

Projekt / 

Maßnahme /

Objekt

Antragsteller

Beschluss 

V2803/18 

(HHJ 2020)

Zuwendung 2020

HH-Planung 2021 HH-Planung 2022

1.59
Verein für soziale 

Integration

Gemeindedolmetscher-

dienst
136.339,47 121.998,22 257.550,00 170.442,00 87.108,00 4,50 0,00 187.150,00 170.442,00 16.708,00 0,00 0,00 256.950,00 170.542,00 86.408,00 4,50 0,00 186.550,00 170.542,00 16.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Allgemein:

3 Bausteine werden mit hohem Anspruch und wirkungsvoll umgesetzt:

1) Unterstützung für Behörden als Übersetzungsdienstleister

2) Einsatz von Ehrenamtlichen und deren eigene Integration bzw. Verbesserung der eigenen Berufsperspektive

3) Fortbildung für Ehrenamtler als auch für Außenstehende (interkulturelle Bildung)

Benannte Leistungen werden in hoher Qualität und Quantität auf ehrenamtlicher Basis geleistet.

Förderung: 

Ja, unbedingt weiter sichern.

Entwicklung: 

Bei Angebotserweiterung ist eine Grundsatzentscheidung zur Struktur und zum Aufbau notwendig und erfordert ein anderes Finanzierungsmodell.
136.339,47 121.998,22 257.550,00 170.442,00 87.108,00 4,50 0,00 187.150,00 170.442,00 16.708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.950,00 170.542,00 86.408,00 4,50 0,00 186.550,00 170.542,00 16.008,00 0,00 0,00 0,00

Sozialraumbudget

1.60 Sozialraumbudget Asyl 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe

1.61
Willkommen in 

Johannstadt e.V.

Unterstützung Ehrenamt 

Flüchtlingshilfe Dresden
0,00 7.730,00 1.230,00 6.500,00 0,03 0,00 7.730,00 1.230,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 7.730,00 1.230,00 6.500,00 0,03 0,00 7.730,00 1.230,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

381.292,47 366.951,22 1.932.833,19 1.449.246,71 483.586,48 10,89 0,00 661.404,30 560.793,58 100.610,72 0,43 243.886,02 205.626,49 38.259,53 2.016.984,56 1.529.311,60 487.672,96 10,89 0,00 681.420,90 579.777,73 101.643,17 0,43 247.166,12 208.338,92 38.827,20

Soziale Teilhabe von Menschen mit Behinderung 

1.62
Blinden- und Seh-

behindertenverband 

Assistenzdienst
33.000,00 33.000,00 38.150,00 30.900,00 7.250,00 0,63 0,00 34.450,00 30.900,00 3.550,00 0,00 33.831,00 30.447,90 3.383,10 39.450,00 32.200,00 7.250,00 0,63 0,00 35.750,00 32.200,00 3.550,00 0,00 34.682,93 31.214,63 3.468,29

Allgemein:

Der BSV ist langjährig anerkannter Träger für die Vertretung der Interessen von Menschen mit Sehbehinderung. Das Projekt zur Unterstützung der Arbeit des BSV trägt ein 

Alleinstellungsmerkmal hinsichtlich der Assistenz im Ehrenamt für sehbehinderte Menschen und der Herausgabe einer monatlichen Hörzeitschrift "Dresdner Notizen" - auch mit 

Informationen aus dem Dresdner Amtsblatt.

Förderung:

Eine Förderung des Projektes zur Sicherung des beantragten Leistungsumfang wird empfohlen.

Entwicklungsperspektive:

 Erweiterung des Nutzerkreises der Hörzeitschrift und der täglichen Infos per E-Mail

1.63
Beratung zur 

Familienentlastung

(Servicestelle)

41.800,00 41.800,00 48.093,60 40.893,60 7.200,00 0,59 0,00 40.893,60 40.893,60 0,00 0,00 39.637,38 39.637,38 0,00 50.364,69 43.164,69 7.200,00 0,59 0,00 43.164,69 43.164,69 0,00 0,00 40.609,87 40.609,87 0,00

Allgemein:

Die ervicesstelle der Lebenshilfe Dresden e. V. bietet qualifizierte Beratung für Menschen mit Behinderung und Angehörige zu sozialen Leistungen, Entlastungs- und 

Unterstützungsmöglichkeiten sowie Hilfe bei der Beantragung. Teilhabemöglichkeiten der Nachfragenden werden verbessert.

Förderung:

Eine Förderung des Projektes zur Sicherung des beantragten Leistungsumfangs wird empfohlen

1.64 Kurzzeitbetreuung 65.000,00 49.000,00 57.730,07 57.730,07 0,00 0,80 0,00 49.000,00 49.000,00 0,00 0,00 49.000,00 49.000,00 0,00 60.757,27 60.757,27 0,00 0,80 0,00 49.000,00 49.000,00 0,00 0,00 49.000,00 49.000,00 0,00

Allgemein:

Das Projekt Kurzzeitbetreuung für Menschen mit Behinderung bietet Entlastung für Angehörige durch unkomplizierte stunden- und tageweise Betreuung des behinderten Angehörigen. 

Nachfrage war 2019 in Bezug auf die vorgehaltenen 10 Plätze zu gering. In Vorjahren hat die Zuwendung die aus der Pflegeversicherung und aus Vergütungen von 

Eingliederungshilfeleistungen zur Verfügung stehenden Mittel ergänzt, insbesondere, wenn Angehörige in Notsituationen waren. Nunmehr sollen Vorhalte- und Regiekosten der 

Teamleitung übernommen werden. Die Kosten der Leitung einer durch SGB-Leistungen finanzierten Maßnahme ist nicht förderfähig.

Förderung:

Eine Förderung des Projektes wird unter der Voraussetzung der Antragsüberarbeitung empfohlen.

Entwicklungsperspektive: 

konzeptionelle Neuorientierung

1.65
Diakonie -

Stadtmission Dresden
ABZ - Assistenzdienst 7.377,70 7.377,70 16.735,45 7.319,11 9.416,34 0,10 0,00 8.360,51 6.614,17 1.746,34 0,00 7.313,16 6.614,17 698,99 17.071,75 7.603,18 9.468,57 0,10 0,00 8.671,20 6.872,63 1.798,57 0,00 7.601,11 6.872,63 728,48

Allgemein:

Der Assistenzdienst bietet individuelle Begleitung für Menschen mit Behinderung in Alltag und Freizeit durch Koordination zwischen Nachfragenden und ehrenamtlich Tätigen

Förderung:

Eine Förderung des Projektes zur Sicherung des beantragten Leistungsumfang wird empfohlen.

Entwicklungsperspektive: 

Akquise von ehremamtlich Tätigen zur Erhaltung des Begleitdienstes

1.66 Verband der Körperbeh. mobile Dienste 40.386,09 40.386,09 49.645,29 36.400,87 13.244,42 0,75 0,25 41.010,78 30.760,78 10.250,00 0,00 41.010,78 30.760,78 10.250,00 51.404,95 38.004,95 13.400,00 0,75 0,25 42.390,45 32.140,45 10.250,00 0,00 41.796,75 31.546,75 10.250,00

Allgemein:

Das Projekt des Verbandes der Körperbehinderten ermöglicht Menschen mit Körperbehinderung soziale Teilhabe 

Förderung:

Eine Förderung des Projektes wird im beantragten Leistungsumfang empfohlen.

Entwicklungsperspektive:

Beibehaltung des Angebotes
187.563,79 171.563,79 210.354,41 173.243,65 37.110,76 2,86 0,25 173.714,89 158.168,55 15.546,34 0,00 170.792,32 156.460,23 14.332,09 219.048,66 181.730,09 37.318,57 2,86 0,25 178.976,34 163.377,77 15.598,57 0,00 173.690,65 159.243,88 14.446,77

1.67
Blinden- und Seh-

behindertenverband

Begegnung für Menschen mit 

Sehbehinderung
50.450,00 50.450,00 58.350,00 43.200,00 15.150,00 0,88 0,00 52.050,00 43.200,00 8.850,00 0,00 51.459,61 42.609,61 8.850,00 60.150,00 45.000,00 15.150,00 0,88 0,00 53.850,00 45.000,00 8.850,00 0,00 52.493,73 43.643,73 8.850,00

Allgemein:

Die Begegnungsstätte des BSV wird von Menschen mit Sehbehinderung gut genutzt. Die Angebote verbessern die sozialen Teilhabemöglichkeiten für blinde und sehbehinderte 

Menschen und stärken das Selbstbewusstsein.

Förderung:

Eine Förderung des Projektes zur Sicherung des beantragten Leistungsumfangs wird empfohlen.

Entwicklungsperspektive:

 Gewinnung neuer Besucher/-innen, Stärkung der Sensibilisierung der Dresdner für Belange von Menschen mit Sehbehinderung durch Fortsetzung der Arbeit mit Schulklassen

1.68 Lebenshilfe

Freizeitclub für  Menschen mit 

Behinderung 

Wohnen (Begegnung)

67.000,00 67.000,00 87.620,86 70.132,86 17.488,00 1,00 0,00 74.633,76 66.100,86 8.532,90 0,30 68.649,23 62.959,12 5.690,11 130.959,79 109.926,79 21.033,00 1,00 0,00 113.288,79 104.550,79 8.738,00 0,90 70.339,06 64.508,89 5.830,17

Allgemein:

Die Begegnungsstätte der Lebenshilfe Dresden e. V. bietet sehr vielfältige soziale Teilhabemöglichkeiten für Menschen mit Behinderung an und wird sehr gut genutzt. Die Angebote 

erweitern die sozialen Teilhabemöglichkeiten insbesondere für geistig und mehrfachbehinderte und stärken das Selbstbewusstsein.

Förderung:

Eine Förderung des Projektes mit Sicherung des beantragten Leistungsumfangs wird empfohlen. 

Entwicklungsperspektive:

 Weiterentwicklung der Angebotsvielfalt mit Bezug auf Wünsche der Nutzer/-innen und um neue Nutzer/-innen zu gewinnen. Mit der Erweiterung gelingt eine sozialäumliche 

Ausrichtung und der inklusive Gedanke wird befördert

1.69
Diakonie -

Stadtmission Dresden

ABZ - Begegnung für  Menschen 

mit Behinderung 
134.263,00 132.277,72 149.722,16 116.971,92 32.750,24 1,73 0,00 129.767,28 104.296,61 25.470,67 0,08 128.159,18 104.296,61 23.862,57 149.722,16 116.971,92 32.750,24 1,73 0,00 137.194,76 111.127,53 26.067,23 0,08 130.822,78 106.464,26 24.358,52

Allgemein:

Die Begegnungsstätte des DW SM Dresden e. V. im Ambulanten Behindertenzentrum bietet sehr vielfältige soziale Teilhabemöglichkeiten für Menschen mit Behinderung an und wird 

sehr gut genutzt. Die Angebote erweitern die sozialen Teilhabemöglichkeiten insbesondere für geistig und mehrfachbehinderte sowie chronisch psychisch kranke Menschen und stärken 

das Selbstbewusstsein.

Förderung:

Eine Förderung des Projektes zur Sicherung des beantragten Leistungsumfangs wird empfohlen.

Entwicklungsperspektive:

Weiterentwicklung der Angebote unter Berücksichtigung der Nachfrage durch verschiedene Altersgruppen

1.70
Stadtverband der 

Gehörlosen

Begegnung für Menschen mit 

Hörbehinderung
62.641,45 62.641,45 70.726,00 51.200,00 19.526,00 1,00 0,00 64.026,00 51.200,00 12.826,00 0,00 63.932,96 51.106,96 12.826,00 70.726,00 51.200,00 19.526,00 1,00 0,00 63.745,00 51.200,00 12.545,00 0,00 63.745,00 51.200,00 12.545,00

Allgemein:

Die Begegnungsstätte des Stadtverbandes der Gehörlosen Dresden wird von gehörlosen Menschen sehr gut genutzt. Die Angebote verbessern die sozialen Teilhabemöglichkeiten für die 

Zielgruppe entscheidend und stärken das Selbstbewusstsein.

Förderung:

Eine Förderung des Projektes zur Sicherung des beantragten Leistungsumfang wird empfohlen.

Entwicklungsperspektive: 

Sensibilisierung der Dresdner/-innen für Belange von Menschen mit Hörbehinderung

1.71 Verband der Körperbeh.
Begegnung für Menschen mit 

Körperbehinderung
62.651,68 62.651,68 74.265,82 55.965,82 18.300,00 1,00 0,50 68.098,80 51.598,80 16.500,00 0,00 63.412,17 46.912,17 16.500,00 78.468,80 59.878,80 18.590,00 1,00 0,50 72.114,80 55.324,80 16.790,00 0,00 64.787,18 47.997,18 16.790,00

Allgemein:

Das Projekt des Verbandes der Körperbehinderten ermöglicht Menschen mit Körperbehinderung soziale Teilhabe und Unterstützung des Engagements ehrenamtlich Tätiger in der 

Beratung nach dem Peer counseling Ansatz

Förderung:

Eine Förderung des Projektes zur Sicherung des beantragten Leistungsumfangs wird empfohlen.

Entwicklungsperspektive: 

stärkere Ausrichtung der Angebote an den Bedürfnissen der Zielgruppe (Witterungsabhängigkeit),
377.006,13 375.020,85 440.684,84 337.470,60 103.214,24 5,61 0,50 388.575,84 316.396,27 72.179,57 0,38 375.613,15 307.884,47 67.728,68 490.026,75 382.977,51 107.049,24 5,61 0,50 440.193,35 367.203,12 72.990,23 0,98 382.187,76 313.814,06 68.373,69

Selbsthilfe für Menschen mit Behinderung 

1.72 "Lebendiger Leben!"
Peer Beratung für Frauen mit 

Behinderung
18.880,00 18.832,00 22.260,00 5.700,00 16.560,00 0,10 0,00 18.800,00 5.700,00 13.100,00 0,00 18.800,00 5.700,00 13.100,00 22.260,00 5.700,00 16.560,00 0,10 0,00 18.800,00 5.700,00 13.100,00 0,00 18.800,00 5.700,00 13.100,00

Allgemein:

Die Peerberatung des Lebendiger Leben e. V. bietet geschlechtsspezifische Beratung für Frauen mit Behinderung und wird gut genutzt. Frauen mit Behinderung werden in ihre 

Selbstbestimmung gestärkt. Die Dresdner Öffentlichkeit wird für besondere Belange von Frauen mit Behinderung sensibilisiert.

Förderung:

Eine Förderung des Projektes zur Sicherung des beantragten Leistungsumfangs wird empfohlen.

1.73 OV der Schwerhörigen
Selbsthilfe und Peerberatung 

für schwerhörige Menschen
13.000,00 13.000,00 18.540,00 0,00 18.540,00 0,00 0,00 14.510,00 0,00 14.510,00 0,00 13.351,40 0,00 13.351,40 18.540,00 0,00 18.540,00 0,00 0,00 15.830,00 0,00 15.830,00 0,00 13.712,30 0,00 13.712,30

Allgemein:

Das Projekt des Ortsvereins der Schwerhörigen Dresden e. V. bietet Hilfe zur Selbsthilfe über Information und Austausch zur Hörbehinderung sowie Beratung nach dem Peer counseling 

Ansatz

Förderung:

Eine Förderung des Projektes wird empfohlen.

1.74 Sozialverband Deutschl.
Selbsthilfe und Peerberatung 

für  Menschen mit Behinderung
8.982,96 8.982,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40.862,96 40.814,96 40.800,00 5.700,00 35.100,00 0,10 0,00 33.310,00 5.700,00 27.610,00 0,00 32.151,40 5.700,00 26.451,40 40.800,00 5.700,00 35.100,00 0,10 0,00 34.630,00 5.700,00 28.930,00 0,00 32.512,30 5.700,00 26.812,30

Beratung für Menschen mit Behinderung 

 1.75 DPBV e. V.
Beratungsstelle für Menschen 

mit Behinderung
79.009,13 81.150,07 90.083,71 70.690,47 19.393,24 1,38 0,00 88.131,93 70.690,47 17.441,46 0,04 82.819,70 67.135,90 15.683,79 94.661,01 75.057,08 19.603,93 1,38 0,00 92.845,78 75.057,08 17.788,70 0,04 84.523,67 68.517,19 16.006,48

Allgemein:

Die Beratungsstelle des DPBV e. V. bietet qualifizierte Beratung für Menschen mit Behinderung und Angehörige und wird sehr gut genutzt. Selbstbestimmmung der Nachfragenden wird 

gestärkt, größtmögliche Selbstständigkeit der Klienten wird erreichtLebensperspektiven werden eröffnet, Teilhabemöglichkeiten der Nachfragenden werden verbessert, 

Förderung:

Eine Förderung des Projektes zur Sicherung des beantragten Leistungsumfangs wird empfohlen.

 1.76
Sozialverband VdK 

Sachsen

Beratung für Menschen mit 

Behinderung
21.000,00 21.000,00 142.165,50 101.305,50 40.860,00 2,88 0,00 26.000,00 19.000,00 7.000,00 0,00 21.213,86 19.000,00 2.213,86 149.198,93 107.558,93 41.640,00 2,88 0,00 26.000,00 19.000,00 7.000,00 0,00 21.450,58 19.000,00 2.450,58

Allgemein:

Die Beratungsstelle des SV VdK Sachsen bietet soziale und sozialrechtliche Beratung und wird sehr gut genutzt.

Förderung:

Eine Förderung des Projektes zur Sicherung des Leistungsumfangs wird empfohlen.

 1.77
Diakonie -

Stadtmission Dresden

Koordinierungsstelle schulische 

Inklusion
75.249,00 75.249,00 82.132,38 68.075,80 14.056,58 1,03 0,00 79.252,54 65.960,96 13.291,58 0,03 72.585,85 65.960,96 6.624,89 85.973,24 71.585,12 14.388,12 1,03 0,00 83.016,60 69.393,47 13.623,13 0,03 74.174,45 67.404,57 6.769,88

Allgemein:

Die Koordinierungsstelle Schulische Inklusion des DW SM Dresden e. V. bietet qualifizierte Beratung zu schulischer Bildung für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbdarf und wird 

sehr gut genutzt. Darüber hinaus werden Akteure der schulischen Bildung, Schüler/-innen und die Dresdner Öffentlichkeit für Belange der schulischen Inklusion sensibilisiert. Inklusive 

schulische Bildung wird gefördert.Eine Verstetigung und bedarfsgerechte Förderung dieses Projektes ist Maßnahme des Aktionsplans zur Umsetzung der UN-BRK in der LHD 2017.

Förderung:

Eine Förderung des Projektes zur Sicherung des beantragten Leistungsumfang wird empfohlen.

 1.78
Diakonie -

Stadtmission Dresden
ABZ - Beratung 89.365,00 89.365,00 97.951,30 82.576,67 15.374,63 1,25 0,00 94.316,56 79.051,93 15.264,63 0,05 90.108,07 79.051,93 11.056,14 102.430,98 86.720,70 15.710,28 1,25 0,00 98.668,24 83.067,95 15.600,29 0,05 92.006,58 80.717,50 11.289,08

Allgemein:

Die Beratungsstelle des DW SM Dresden e. V. im Ambulanten Behindertenzentrum bietet qualifizierte Beratung für Menschen mit Behinderung und Angehörige und wird sehr gut 

genutzt. Selbstbestimmmung der Nachfragenden wird gestärkt, größtmögliche Selbstständigkeit der Klienten wird erreichtLebensperspektiven werden eröffnet, Teilhabemöglichkeiten 

der Nachfragenden werden verbessert, 

Förderung:

Eine Förderung des Projektes zur Sicherung des beantragten Leistungsumfangs wird empfohlen.

Menschen mit Behinderung
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Gesamtliste "Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege"

(HH-Jahr 2019/2020)
Anlage 1

Gesamt-kosten 

Projekt

PK

gesamt

SK

gesamt

Fachpersonal in 

VzÄ

 

geringf. 

Beschäftigte/

FSJ/

FDAG in VzÄ

Antrags-summe 

2021

davon Personal-

kosten

davon

Sach-

kosten

zusätzlich 

beantragte VzÄ 

ggü. HHJ 2020

Förder-vorschlag
davon Personal-

kosten

davon

Sach-

kosten

Gesamt-kosten 

Projekt
PK gesamt SK gesamt

 Fachpersonal in 

VZÄ

geringf. 

Beschäftigte/

FSJ/

FDAG

Antrags-summe 

2022

davon Personal-

kosten

davon

Sach-

kosten

zusätzlich 

beantragte VzÄ 

ggü. HHJ 2020

Förder-vorschlag
davon Personal-

kosten

davon

Sach-

kosten

Fazit für Beschlussvorlage

lfd.

Nr.

Projekt / 

Maßnahme /

Objekt

Antragsteller

Beschluss 

V2803/18 

(HHJ 2020)

Zuwendung 2020

HH-Planung 2021 HH-Planung 2022

 1.79
Stadtverband der

Gehörlosen

Beratung für Menschen mit 

Hörbehinderung
131.680,30 131.680,30 150.898,00 123.995,00 26.903,00 1,88 0,00 143.561,00 123.995,00 19.566,00 0,00 134.460,65 120.134,11 14.326,54 154.878,00 127.680,00 27.198,00 1,88 0,00 147.541,00 127.680,00 19.861,00 0,00 137.299,70 122.670,66 14.629,04

Allgemein:

Die Beratungsstelle des Stadtverbandes der Gehörlosen Dresden e. V. bietet qualifizierte Beratung für Menschen mit Behinderung und Angehörige in Gebärdensprache und wird sehr 

gut genutzt. Ausgleich von Informationsdefiziten, Selbstbestimmmung und Selbstständigkeit der Nachfragenden wird gestärkt, Teilhabemöglichkeiten der Nachfragenden werden 

verbessert

Förderung:

Eine Förderung des Projektes zur Sicherung des beantragten Leistungsumfang ist erforderlich.
396.303,43 398.444,37 563.230,89 446.643,44 116.587,45 8,42 0,00 431.262,03 358.698,36 72.563,67 0,12 401.188,11 351.282,90 49.905,21 587.142,16 468.601,83 118.540,33 8,42 0,00 448.071,62 374.198,50 73.873,12 0,12 409.454,98 358.309,92 51.145,06

 1.80

andere investive 

Kleinmaßnahmen und 

Ausstattung nach Richtlinie 

Investition Teilhabe des 

Sächsischen Staatsministeriums 

für Soziales und 

Verbraucherschutz

5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 50.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 50.000,00 0,00 5.000,00

5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 50.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 50.000,00 0,00 5.000,00

1.006.736,31 990.843,97 1.255.070,14 963.057,69 292.012,45 16,98 0,75 1.031.862,76 838.963,18 192.899,58 0,50 1.029.744,98 821.327,60 163.417,39 1.337.017,57 1.039.009,43 298.008,14 16,99 0,75 1.106.871,31 910.479,39 196.391,92 1,10 1.047.845,69 837.067,87 165.777,82

Frauen 

 1.81 Frauenschutzhaus Frauenschutzhaus 304.645,00 304.645,00 509.810,00 391.450,00 118.360,00 5,83 0,60 336.100,00 224.500,00 111.600,00 0,00 314.228,48 215.574,69 98.653,79 532.131,00 413.771,00 118.360,00 5,83 0,60 358.421,00 246.821,00 111.600,00 0,00 324.113,43 222.356,21 101.757,22

Allgemein:

Frauenschutzhaus und Frauenschutzwohnung in Trägerschaft des Frauenschutzhaus Dresden e. V. bieten Unterkunft und Betreuung für Frauen, die vor häuslicher Gewalt fliehen.Eine 

Förderung der Maßnahme ist mit Bezug auf die Istanbul-Konvention erforderlich. Die Vorhaltung von insgesamt 36 Plätzen für Frauen und ihre Kinder wurden 2019 zu 73 % ausgelastet. 

Gleichzeitig wurden 2019 34 Frauen wegen Überfüllung abgewiesen.

Entwicklungsperspektive:

Entwicklungsperspektive ist daher die Erweiterung der Platzkapazität.
304.645,00 304.645,00 509.810,00 391.450,00 118.360,00 5,83 0,60 336.100,00 224.500,00 111.600,00 0,00 314.228,48 215.574,69 98.653,79 532.131,00 413.771,00 118.360,00 5,83 0,60 358.421,00 246.821,00 111.600,00 0,00 324.113,43 222.356,21 101.757,22

 1.82 Beratung bei Gewalterfahrg. 88.606,00 88.606,00 91.160,00 81.860,00 9.300,00 1,25 0,00 91.160,00 81.860,00 9.300,00 0,00 90.273,72 80.973,72 9.300,00 93.115,00 83.815,00 9.300,00 1,25 0,00 93.115,00 83.815,00 9.300,00 0,00 91.893,19 82.593,19 9.300,00

Allgemein:

Die Beratung für Frauen mit Gewalterfahrungen in Trägerschaft des für Frauen e. V. bietet Frauen niedrigschwelligen Zugang zur Bewältigung von Folgen einer Gewalterfahrung. 

Förderung:

Eine Förderung der Maßnahme ist mit Bezug auf die Istanbul-Konvention erforderlich. 

Entwicklungsperspektive: 

Beobachtung der Inanspruchnahme, um ggf. erforderliche Kapaziätsentwicklungen ableiten zu können

 1.83
Beratung bei sex. 

Missbrauch
79.446,00 78.390,00 84.960,00 74.710,00 10.250,00 1,13 0,00 84.960,00 74.710,00 10.250,00 0,00 79.957,80 70.450,38 9.507,42 86.850,00 76.600,00 10.250,00 1,13 0,00 86.850,00 76.600,00 10.250,00 0,00 81.556,96 71.859,39 9.697,57

Allgemein:

Die Beratung für Frauen mit Missbrauchserfahrungen in Trägerschaft des für Frauen e. V. bietet Frauen niedrigschwelligen Zugang zur Bewältigung von Folgen eines Missbrauchs. 

Förderug:

Eine Förderung der Maßnahme ist mit Bezug auf die Istanbul-Konvention erforderlich. 

Entwicklungsperspektive:

Beobachtung der Inanspruchnahme, um ggf. erforderliche Kapaziätsentwicklungen ableiten zu können.

 1.84
Frauenschutzhaus

Dresdner Interventions- und 

Koordin-

nierungsstelle (DIK)

159.702,34 159.702,34 341.296,20 290.496,20 50.800,00 4,38 0,00 209.110,24 162.566,35 46.543,89 0,00 192.840,34 162.566,35 30.273,99 352.443,88 300.243,88 52.200,00 4,38 0,00 225.289,01 176.089,01 49.200,00 0,00 207.508,78 176.089,01 31.419,77

Allgemein:

Die Interventions- und Koordinierungsstelle in Trägerschaft des Frauenschutzhaus Dresden e. V. bieten Beratung und Unterstützung - auch nach proaktivem Ansatz - für Frauen und 

Männer sowie mittelbar betroffene Kinder. Wege aus der häuslichen Gewalt werden aufgezeigt.

Förderung:

Eine Förderung der Maßnahme ist mit Bezug auf die Istanbul-Konvention erforderlich. 

Entwicklungsperspektive:

Beobachtung der Inanspruchnahme, um ggf. erforderliche Kapaziätsentwicklungen ableiten zu können

 1.85
Frauenförderwerk 

Dresden e. V.

Angekommen - Projekt für 

Mütter mit 

Migrationshinttergrund

0,00 0,00 44.137,00 29.639,00 14.498,00 0,60 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 44.137,00 29.639,00 14.498,00 0,60 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

Allgemein:

Das Projekt Angekommen - Mütter mit Migrationshintergrund in Trägerschaft des für Frauenförderwerk Dresden e. V. stärkt Mütter mit Migrationshintergrund und unterstützt bei der 

Entwicklung einer möglichen beruflichen Perspektive 

Förderung:

Eine Förderung der Maßnahme wird empfohlen.

 1.86
Frauenförderwerk 

Dresden e.V.

Fach- und Anlaufstelle für 

Alleinerziehende Dresden- 

FASAD

0,00 0,00 70.000,00 52.300,00 17.700,00 1,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 52.300,00 17.700,00 1,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

327.754,34 326.698,34 631.553,20 529.005,20 102.548,00 8,36 0,00 395.230,24 324.136,35 71.093,89 0,00 368.071,86 313.990,45 54.081,41 646.545,88 542.597,88 103.948,00 8,36 0,00 415.254,01 341.504,01 73.750,00 0,00 385.958,93 330.541,59 55.417,34

 1.87 Frauen mit Essstörungen 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00

Allgemein:

Die Selbsthilfegruppe in Trägerschaft des für Frauen e. V. knüpft an die Beratung für Frauen mit Gewalt- oder Missbrauchserfahrungen an und ermöglicht eine Festigung von 

Ergebnissen des Beratungsprozesses bzw. eine Stabilisierung der Teilnehmerinnen.

Förderung:

Eine Förderung der Maßnahme wird empfohlen.

 1.88 sexuell missbrauchte Frauen 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00

Allgemein:

Die Selbsthilfegruppe in Trägerschaft des für Frauen e. V. knüpft an die Beratung für Frauen mit Gewalt- oder Missbrauchserfahrungen an und ermöglicht eine Festigung von 

Ergebnissen des Beratungsprozesses bzw. eine Stabilisierung der Teilnehmerinnen.

Förderung:

Eine Förderung der Maßnahme wird empfohlen.

 1.89 Beziehungsgewalt 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00

Allgemein:

Die Selbsthilfegruppe in Trägerschaft des für Frauen e. V. knüpft an die Beratung für Frauen mit Gewalt- oder Missbrauchserfahrungen an und ermöglicht eine Festigung von 

Ergebnissen des Beratungsprozesses bzw. eine Stabilisierung der Teilnehmerinnen.

Förderung:

Eine Förderung der Maßnahme wird empfohlen.
2.200,00 2.200,00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 3.300,00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 3.300,00

 1.90
Männernetzwerk 

Dresden e. V.
Männerschutzwohnung 0,00 0,00 66.055,00 43.870,00 22.185,00 0,75 0,00 21.185,00 0,00 21.185,00 0,75 0,00 0,00 0,00 67.345,00 45.570,00 21.775,00 0,75 0,00 21.775,00 0,00 21.775,00 0,75 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 66.055,00 43.870,00 22.185,00 0,75 0,00 21.185,00 0,00 21.185,00 0,75 0,00 0,00 0,00 67.345,00 45.570,00 21.775,00 0,75 0,00 21.775,00 0,00 21.775,00 0,75 0,00 0,00 0,00

634.599,34 633.543,34 1.210.718,20 964.325,20 246.393,00 14,94 0,60 755.815,24 548.636,35 207.178,89 0,75 685.600,34 529.565,14 156.035,20 1.249.321,88 1.001.938,88 247.383,00 14,94 0,60 798.750,01 588.325,01 210.425,00 0,75 713.372,36 552.897,80 160.474,56

Sonstige

spezielle soziale Dienste

 1.91 Suppenküche Bürgerstraße 13.560,00 13.560,00 73.560,00 11.291,10 62.268,90 2,00 0,00 13.560,00 0,00 13.560,00 0,00 13.560,00 0,00 13.560,00 73.560,00 11.291,10 62.268,90 2,00 0,00 13.560,00 0,00 13.560,00 0,00 13.560,00 0,00 13.560,00

 ´- Die Suppenküche des E.I.B.I. e. V. bietet einen niederschwelligen Zugang zu Mahlzeiten für einkommensschwache Menschen und unterstützt das Netz sozialer Hilfen. Das Angebot 

wird gut genutzt.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt erfolgt unter 2.1.7 Sonstige Maßnahmen und Projekte

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.

 - Eine Förderung des Projektes wird empfohlen.

 1.92 Suppenküche Kamenzer Str. 9.984,00 9.984,00 45.984,00 11.419,20 34.564,80 2,00 0,00 9.984,00 0,00 9.984,00 0,00 9.984,00 0,00 9.984,00 45.984,00 11.419,20 34.564,80 2,00 0,00 9.984,00 0,00 9.984,00 0,00 9.984,00 0,00 9.984,00

 ´- Die Mobile Suppenküche des E.I.B.I. e. V. bietet einen niederschwelligen Zugang zu Mahlzeiten für einkommensschwache Menschen und unterstützt das Netz sozialer Hilfen. Das 

Angebot wird gut genutzt.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt erfolgt unter 2.1.7 Sonstige Maßnahmen und Projekte

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.

 - Eine Förderung des Projektes wird empfohlen.

 1.93 SUFW e. V. sozialer Möbeldienst 100.000,00 100.000,00 540.600,06 419.250,06 121.350,00 14,38 0,50 100.000,00 74.905,00 25.095,00 0,00 100.000,00 74.905,00 25.095,00 538.188,06 419.838,06 118.350,00 14,38 0,50 100.000,00 75.052,00 24.948,00 0,00 100.000,00 75.052,00 24.948,00

 ´- Der Soziale Möbeldienst des SUFW e. V. versorgt Menschen mit geringem Einkommen mit Möbeln und leistet einen wichtigen Anteil zur Ausstattung der Wohnung. Er wird gut 

genutzt.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt erfolgt unter 2.1.7.

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.

 - Eine Förderung des Projektes wird empfohlen.

 1.94 Diakonie Bahnhofsmission 65.653,60 0,00 112.561,80 81.994,02 30.567,78 1,35 0,00 100.619,80 81.884,02 18.735,78 0,00 68.211,01 59.564,84 8.646,17 116.298,56 85.208,02 31.090,54 1,35 0,00 104.413,55 85.208,02 19.205,53 0,00 70.868,04 61.885,08 8.982,96

 ´- Die Ökumenische Bahnhofsmission bietet einen niederschwelligen Zugang zu Schutz, Kontakt, Vermittlung (und Versorgung) für wohnungslose und von Wohungslosigkeit bedrohten 

Menschen an und wird gut genutzt.

 - Das Angebot ist geeignet, die Aufgabe nach §§ 67 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Wohnungsnotfallhilfekonzeptes umzusetzen.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt erfolgt unter 2.1.5.

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.

 - Eine Förderung des Projektes wird empfohlen.

 1.95
Förderverein Kulturloge 

Dresden e. V. 
Kulturloge Dresden 0,00 0,00 82.640,00 60.080,00 22.560,00 1,15 0,00 61.500,00 55.000,00 6.500,00 0,15 0,00 0,00 0,00 82.640,00 60.080,00 22.560,00 1,00 0,00 61.500,00 55.000,00 6.500,00 0,15 0,00 0,00 0,00

 1.96 Tafel Dresden e.V.
Rückenwind für 

Tafelmitwirkende 
0,00 0,00 100.035,00 82.575,00 17.460,00 1,50 0,00 100.035,00 82.575,00 17.460,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 100.035,00 82.575,00 17.460,00 1,50 0,00 0,00 0,00

 1.97 riesa efau Mehrgenerationenhaus 10.000,00 10.000,00 63.000,00 44.000,00 19.000,00 0,50 0,00 23.000,00 13.000,00 10.000,00 0,00 10.834,48 10.834,48 0,00 63.000,00 44.000,00 19.000,00 0,50 0,00 23.000,00 13.000,00 10.000,00 0,00 11.738,60 11.738,60 0,00

Allgemein:

- integrierter Ansatz, verlässt den spezifischen Zielgruppenbezug, fördert Begegnung soziale Teilhabe für den Einzelnen und trägt damit auch zu einem gemeinschaftlichen Miteinander 

bei -> bewirkt Hifle zur Selbsthilfe

- der intergenerative Ansatz wird noch nicht konsequent verfolgt, es gibt Angebote für verschiedenene Generationen, aber die Generationen kommen in der Realität noch zu wenig 

zusammen

Förderung: 

Kofinanzierung ist notwendig, um die Zuwendung des Bundes zu sichern, Personalkostensteigerung soll den Erhalt des Leistungsspektrums sichern
 1.98 riesa efau intergenerative Angebote 0,00 0,00 38.400,00 31.000,00 7.400,00 0,50 0,00 38.400,00 31.000,00 7.400,00 0,50 0,00 0,00 0,00 37.400,00 31.000,00 6.400,00 0,50 0,00 37.400,00 31.000,00 6.400,00 0,50 0,00 0,00 0,00

199.197,60 133.544,00 1.056.780,86 741.609,38 315.171,48 23,38 0,50 447.098,80 338.364,02 108.734,78 2,15 202.589,49 145.304,32 57.285,17 957.070,62 662.836,38 294.234,24 23,23 0,50 449.892,55 341.835,02 108.057,53 2,15 206.150,64 148.675,68 57.474,96

 1.99 12.500,00 12.500,00 17.500,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00 0,00 17.500,00 0,00 12.750,00 0,00 12.750,00 17.500,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00 0,00 17.500,00 0,00 13.005,00 0,00 13.005,00
12.500,00 12.500,00 17.500,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00 0,00 17.500,00 0,00 12.750,00 0,00 12.750,00 17.500,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00 0,00 17.500,00 0,00 13.005,00 0,00 13.005,00

Kleinmaßnahmen (freiwillige Aufgabe)

1.100
Erprobung von Projekte / 

unterjährige projekte
44.375,31 44.375,31 44.375,31 0,00 44.375,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.871,81 0,00 0,00 44.375,31 0,00 44.375,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.375,31 0,00 0,00

44.375,31 44.375,31 44.375,31 0,00 44.375,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.871,81 0,00 0,00 0,00 44.375,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.375,31 0,00 0,00

Teilhabe-Chancen-Gesetz

1.101
Ko-Finanzierung von 

Arbeitsplätzen
720.000,00 0,00 14.400,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710.200,00 0,00 494.200,00 14.688,00 0,00 14.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463.625,00 0,00 463.625,00

720.000,00 0,00 14.400,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710.200,00 0,00 494.200,00 14.688,00 0,00 14.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463.625,00 0,00 463.625,00

976.072,91 190.419,31 1.133.056,17 741.609,38 391.446,79 23,38 0,50 464.598,80 338.364,02 126.234,78 2,15 985.411,30 145.304,32 564.235,17 989.258,62 662.836,38 370.797,55 23,23 0,50 467.392,55 341.835,02 125.557,53 2,15 727.155,95 148.675,68 534.104,96

niederschwellige kirchgem. Angebote 

1.102 Die Heilsarmee
Begegnungscafé/

Streetworker
34.400,00 34.400,00 230.800,00 135.000,00 95.800,00 0,95 0,00 34.400,00 27.000,00 7.400,00 0,00 34.400,00 27.000,00 7.400,00 230.800,00 135.000,00 95.800,00 0,95 0,00 34.400,00 27.000,00 7.400,00 0,00 34.400,00 27.000,00 7.400,00

´- Das Begegnungscafé und Streetwork der HEILSARMEE Korps Dresden bietet sehr vielfältige niederschwellige Angebote der Begegnung und Versorgung für wohnungslose und von 

Wohungslosigkeit bedrohten Menschen an und wird gut genutzt. Die Angebote erweitern die sozialen Teilhabemöglichkeiten und stärken das Selbstbewusstsein. Durch die zugehenden 

Hilfen des Streetworks werden auch jene Menschen der Zielgruppe erreicht, die nur schwer einen Zugang zu Hilfen finden

 - Das Angebot ist geeignet, die Aufgabe nach §§ 67 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Wohnungsnotfallhilfekonzeptes umzusetzen.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt erfolgt unter 2.1.5.

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.

 - Eine Förderung des Projektes wird empfohlen.

34.400,00 34.400,00 230.800,00 135.000,00 95.800,00 0,95 0,00 34.400,00 27.000,00 7.400,00 0,00 34.400,00 27.000,00 7.400,00 230.800,00 135.000,00 95.800,00 0,95 0,00 34.400,00 27.000,00 7.400,00 0,00 34.400,00 27.000,00 7.400,00

Männerschutzwohnung 

sonstige Zuschüsse an freie Träger

Wohnungslose

Vertrag Frauenschutzhaus 

Frauen für Frauen e. V.

"sowieso"

niederschwellige Angebote 

Frauenselbsthilfegruppen (freiwillige Aufgabe)

EIBI 

investive Kleinmaßnahmen

Frauenberatungsstellen  (Pflichtleistung nach §67 SGBXII)

Frauen für Frauen e. V.

"sowieso" 
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Gesamtliste "Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege"

(HH-Jahr 2019/2020)
Anlage 1

Gesamt-kosten 

Projekt

PK

gesamt

SK

gesamt

Fachpersonal in 

VzÄ

 

geringf. 

Beschäftigte/

FSJ/

FDAG in VzÄ

Antrags-summe 

2021

davon Personal-

kosten

davon

Sach-

kosten

zusätzlich 

beantragte VzÄ 

ggü. HHJ 2020

Förder-vorschlag
davon Personal-

kosten

davon

Sach-

kosten

Gesamt-kosten 

Projekt
PK gesamt SK gesamt

 Fachpersonal in 

VZÄ

geringf. 

Beschäftigte/

FSJ/

FDAG

Antrags-summe 

2022

davon Personal-

kosten

davon

Sach-

kosten

zusätzlich 

beantragte VzÄ 

ggü. HHJ 2020

Förder-vorschlag
davon Personal-

kosten

davon

Sach-

kosten

Fazit für Beschlussvorlage

lfd.

Nr.

Projekt / 

Maßnahme /

Objekt

Antragsteller

Beschluss 

V2803/18 

(HHJ 2020)

Zuwendung 2020

HH-Planung 2021 HH-Planung 2022

1.103 Stadtmission Dresden

Tagestreff "Schorsch" und 

Nothilfeangebot

Mohnstr.

46.172,00 46.172,00 69.122,75 42.755,85 26.366,90 0,75 0,00 59.142,75 42.755,85 16.386,90 0,00 46.098,69 42.755,85 3.342,84 70.820,53 44.442,59 26.377,94 0,75 0,00 60.840,54 44.442,59 16.397,95 0,00 47.212,22 43.788,63 3.423,59

Allgemein:

- Der Tagestreff Schorsch des Diakonischen Werkes - Stadtmission Dresden gGmbH bietet sehr vielfältige niederschwellige Angebote der Begegnung und Versorgung für wohnungslose 

und von Wohungslosigkeit bedrohten Menschen an und wird gut genutzt. Die Angebote erweitern die sozialen Teilhabemöglichkeiten und stärken das Selbstbewusstsein.

- Das Angebot ist geeignet, die Aufgabe nach §§ 67 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Wohnungsnotfallhilfekonzeptes umzusetzen.

- Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt erfolgt unter 2.1.5.

- Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.

Förderung:

Eine Förderung des Projektes wird empfohlen.

Entwicklungsperspektive: 

Weiterentwicklung der Angebotsvielfalt mit Bezug auf Wünsche/Bedarfe der Nutzer/-innen und um neue Nutzer/-innen zu gewinnen. Prüfung des Umzugs in größere Nachbarräume.

46.172,00 46.172,00 69.122,75 42.755,85 26.366,90 0,75 0,00 59.142,75 42.755,85 16.386,90 0,00 46.098,69 42.755,85 3.342,84 70.820,53 44.442,59 26.377,94 0,75 0,00 60.840,54 44.442,59 16.397,95 0,00 47.212,22 43.788,63 3.423,59

Wohnungslosenberatungsstellen 

1.104
Verein für soziale

Rechtspflege
Karlsruher Straße 62.732,07 62.732,07 87.956,26 73.987,99 13.968,27 1,38 0,00 87.456,26 73.987,99 13.468,27 0,11 64.105,17 59.735,41 4.369,76 89.148,90 75.092,29 14.056,61 1,38 0,00 88.648,90 75.092,29 13.556,61 0,11 65.508,32 61.042,92 4.465,40

 - Die Anlauf- und Beratungsstelle bei (drohender) Wohnungslosigkeit und straffälligkeit bietet Kontakt und qualifizierte Beratung für wohnungslose und von Wohungslosigkeit 

bedrohten Menschen an und wird gut genutzt.

 - Das Angebot ist geeignet, die Aufgabe nach §§ 67 SGB XII sowie die Ziele und Anforderungen des Wohnungsnotfallhilfekonzeptes umzusetzen.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt erfolgt unter 2.1.5.

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.

 - Eine Förderung des Projektes wird empfohlen.

1.105
Gemeinnützige 

Gesellschaft Striesen 

Pentacon e.V.

Sozialpaten 0,00 0,00 50.179,44 42.625,44 7.554,00 k.A. 0,00 27.579,72 21.312,72 6.267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.909,00 43.905,00 6.004,00 k.A. 0,00 26.669,50 21.952,50 4.717,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.106
Gemeinnützige 

Gesellschaft Striesen 

Pentacon e.V.

Beratung von EU-BürgerInnen 0,00 0,00 22.600,40 11.507,00 11.093,40 k.A. 0,00 11.867,00 11.507,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.600,40 11.507,00 11.093,40 k.A. 0,00 11.867,00 11.507,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62.732,07 62.732,07 160.736,10 128.120,43 32.615,67 1,38 0,00 126.902,98 106.807,71 20.095,27 0,11 64.105,17 59.735,41 4.369,76 161.658,30 130.504,29 31.154,01 1,38 0,00 127.185,40 108.551,79 18.633,61 0,11 65.508,32 61.042,92 4.465,40

Erhaltung von Streetwork nach Auslaufen des EHAP Projektes
1.107 Streetworker 0,00 0,00 71.400,00 61.800,00 9.600,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.100,00 63.500,00 9.600,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 71.400,00 61.800,00 9.600,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.100,00 63.500,00 9.600,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fonds

1.108
Budget für unabweisbare Tarif-, 

Stufen- und 

Sachkostensteigerungen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.450,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398.023,59 0,00 0,00

1.109 Coronabedingter Vorsorgefonds 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.450,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448.023,59 0,00 0,00

143.304,07 143.304,07 532.058,85 367.676,28 164.382,57 4,08 0,00 220.445,73 176.563,56 43.882,17 0,11 429.054,69 129.491,26 15.112,60 536.378,83 373.446,88 162.931,95 4,08 0,00 222.425,94 179.994,38 42.431,56 0,11 595.144,13 131.831,54 15.288,99

Gesammtsumme 6.198.080,40 5.383.054,17 10.388.492,70 7.530.112,88 2.858.379,82 120,62 10,19 6.780.000,68 5.210.841,01 1.569.159,67 7,56 6.471.105,85 4.163.537,17 1.702.246,04 10.588.484,97 7.777.839,07 2.855.021,21 120,47 10,20 7.054.700,94 5.471.190,63 1.583.510,31 8,16 6.489.737,44 4.261.066,99 1.691.271,55
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Eingliederungsleistungen SGB II

(HH-Jahr 2019/2020)
Anlage 2

Gesamt-

kosten 

Projekt

PK

gesamt

SK

gesamt

 Fachpersonal 

in VzÄ

geringf. 

Beschäftigte/

FSJ/

FDAG in VzÄ

Antrags-

summe 2021

davon Personal-

kosten

davon

Sach-

kosten

zusätzlich 

beantragte 

VzÄ ggü. HHJ 

2020

Fördervorschlag

davon 

Personal-

kosten

davon

Sach-

kosten

Gesamt-

kosten 

Projekt

PK gesamt SK gesamt
 Fachpersonal 

in VzÄ

geringf. 

Beschäftigte/

FSJ/

FDAG in VzÄ

Antrags-

summe 2022

davon Personal-

kosten

davon

Sach-

kosten

zusätzlich 

beantragte 

VzÄ ggü. HHJ 

2020

Förder-vorschlag

davon 

Personal-

kosten

davon

Sach-

kosten

Fazit für Beschlussvorlage

2% 2% 2% 2%
Eingliederungsleistungen SGB II
Arbeitslose (freiwillige Aufgabe / SR-Beschluss A0057-SR11-05)

2.1 Arbeitslosen-Initiative

unabhängige Sozial-

beratung für Arbeits-

lose

20.000,00 20.000,00 24.068,00 0,00 24.068,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 24.068,00 0,00 24.068,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

 - Die unabhänguge Sozialberatung für Arbeitslose bietet Kontakt, Information, Beratung für einkommensschwache Menschen an und wird gut genutzt. 

- Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt erfolgt unter 2.1.7

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.

 - Eine Förderung des Projektes wird empfohlen.
20.000,00 20.000,00 24.068,00 0,00 24.068,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 24.068,00 0,00 24.068,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

psychosoziale Betreuung (Pflichtleistung § 16a SGB II)

2.2 DPBV e. V. Gorbitz 120.066,88 120.066,88 141.101,59 89.474,51 51.627,08 1,75 0,00 139.591,72 89.474,51 50.117,21 0,03 122.677,61 75.623,13 47.054,48 145.347,08 93.465,67 51.881,41 1,75 0,00 143.900,26 93.465,67 50.434,59 0,03 125.345,11 77.267,48 48.077,63

 - Die Anlauf- und Kontaktstelle für langzeitarbeitslose Menschen bietet Kontakt, Information, Begegnung und qualifizierte Beratung für langzeitarbeitslose Menschen an 

und wird gut genutzt.

 - Das Angebot ist geeignet, die Aufgabe nach § 16a SGB II umzusetzen.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt erfolgt unter 2.1.6

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.

 - Eine Förderung des Projektes wird empfohlen.

2.3 Bürgerinitiative Prohlis
Bürgerzentrum 

Prohlis
12.250,00 12.762,01 32.432,00 0,00 32.432,00 0,00 0,00 30.932,00 0,00 30.932,00 0,00 13.017,25 0,00 13.017,25 32.432,00 0,00 32.432,00 0,00 0,00 30.932,00 0,00 30.932,00 0,00 13.277,60 0,00 13.277,60

 - Die Anlauf- und Kontaktstelle für langzeitarbeitslose Menschen bietet Kontakt, Information, Begegnung für langzeitarbeitslose Menschen an und wird gut genutzt.

  - Das Angebot ist geeignet, die Aufgabe nach § 16a SGB II umzusetzen.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt erfolgt unter 2.1.6

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.

 - Eine Förderung des Projektes wird empfohlen.

2.4 DRK Kreisverband Pieschen 129.470,75 129.158,74 147.812,00 113.864,00 33.948,00 1,85 0,00 144.688,00 113.864,00 30.824,00 0,00 131.804,40 104.530,52 27.273,88 155.582,00 120.437,00 35.145,00 1,85 0,00 152.326,00 120.437,00 31.889,00 0,00 134.504,24 106.671,69 27.832,55

 - Die Anlauf- und Kontaktstelle für langzeitarbeitslose Menschen bietet Kontakt, Information, Begegnung und qualifizierte Beratung für langzeitarbeitslose Menschen an 

und wird gut genutzt.

 - Das Angebot ist geeignet, die Aufgabe nach § 16a SGB II umzusetzen.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt erfolgt unter 2.1.6

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.

 - Eine Förderung des Projektes wird empfohlen.

2.5 Caritas
Bürgertreff "Sonnenblume"

73.203,98 73.203,98 77.118,46 57.787,46 19.331,00 1,13 0,13 77.093,46 57.787,46 19.306,00 0,00 74.668,46 55.636,18 19.032,28 79.258,28 59.727,28 19.531,00 1,13 0,13 79.233,28 59.727,28 19.506,00 0,00 76.162,24 56.749,21 19.413,03

 - Die Anlauf- und Kontaktstelle für langzeitarbeitslose Menschen bietet Kontakt, Information, Begegnung und qualifizierte Beratung für langzeitarbeitslose Menschen an 

und wird gut genutzt.

 - Das Angebot ist geeignet, die Aufgabe nach § 16a SGB II umzusetzen.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt erfolgt unter 2.1.6

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.

 - Eine Förderung des Projektes wird empfohlen.

2.6 Stadtmission Dresden
Hechtviertel, Löbtau-

Nord, Friedrichstadt
143.565,37 143.565,37 158.332,67 132.872,67 25.460,00 2,00 0,00 148.212,67 132.872,67 15.340,00 0,00 146.744,04 132.648,72 14.095,32 165.678,13 139.678,13 26.000,00 2,00 0,00 155.558,13 139.678,13 15.880,00 0,00 149.993,09 135.585,68 14.407,41

 - Die Anlauf- und Kontaktstelle für langzeitarbeitslose Menschen bietet Kontakt, Information, Begegnung und qualifizierte Beratung für langzeitarbeitslose Menschen an 

und wird gut genutzt

. - Das Angebot ist geeignet, die Aufgabe nach § 16a SGB II umzusetzen.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt erfolgt unter 2.1.6

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.

 - Eine Förderung des Projektes wird empfohlen.

2.7
Frauen f. Frauen e. V.

"sowieso" 

Beratung/Integration

f. langzeitarbeitslose

Frauen

140.450,00 140.450,00 141.060,00 127.870,00 13.190,00 2,13 0,00 141.060,00 127.870,00 13.190,00 0,00 140.773,00 127.870,00 12.903,00 144.240,00 131.050,00 13.190,00 2,13 0,00 144.240,00 131.050,00 13.190,00 0,00 143.588,46 130.427,40 13.161,06

 - Die Anlauf- und Kontaktstelle für langzeitarbeitslose Menschen bietet Kontakt, Information, Begegnung und qualifizierte Beratung für langzeitarbeitslose Menschen an 

und wird gut genutzt

. - Das Angebot ist geeignet, die Aufgabe nach § 16a SGB II umzusetzen.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt erfolgt unter 2.1.6

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.

 - Eine Förderung des Projektes wird empfohlen.

2.8
Frauenbildungs-

zentrum "Hilfe zur Selbsthilfe"

Beratung für langzeitarbeitslose 

Frauen
153.697,37 153.697,37 164.908,04 132.608,69 32.299,35 2,25 0,00 164.908,04 132.608,69 32.299,35 0,00 156.771,32 128.520,44 28.250,88 170.803,90 138.504,55 32.299,35 2,25 0,00 170.803,90 138.504,55 32.299,35 0,00 159.906,74 131.090,85 28.815,90

 - Die Anlauf- und Kontaktstelle für langzeitarbeitslose Menschen bietet Kontakt, Information, Begegnung und qualifizierte Beratung für langzeitarbeitslose Menschen an 

und wird gut genutzt. 

- Das Angebot ist geeignet, die Aufgabe nach § 16a SGB II umzusetzen.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt erfolgt unter 2.1.6

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.

 - Eine Förderung des Projektes wird empfohlen.

2.9 Männernetzwerk Projekt P3/sozial 176.965,25 176.765,25 198.875,00 149.780,00 49.095,00 2,38 0,00 198.575,00 149.780,00 48.795,00 0,12 180.300,56 136.399,50 43.901,06 211.303,00 155.560,00 55.743,00 2,38 0,00 211.003,00 155.560,00 55.443,00 0,12 183.906,57 139.127,49 44.779,08

 - Die Anlauf- und Kontaktstelle für langzeitarbeitslose Menschen bietet Kontakt, Information, Begegnung und qualifizierte Beratung für langzeitarbeitslose Menschen an 

und wird gut genutzt.

 - Das Angebot ist geeignet, die Aufgabe nach § 16a SGB II umzusetzen. 

- Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt erfolgt unter 2.1.6

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.

 - Eine Förderung des Projektes wird empfohlen.
949.669,60 949.669,60 1.061.639,76 804.257,33 257.382,43 13,48 0,13 1.045.060,89 804.257,33 240.803,56 0,15 966.756,63 761.228,48 205.528,14 1.104.644,39 838.422,63 266.221,76 13,48 0,13 1.087.996,57 838.422,63 249.573,94 0,15 986.684,04 776.919,80 209.764,24

2.10 DROBS e. V. "Neue Wege" 52.000,00 52.000,00 194.000,00 137.500,00 56.500,00 2,88 0,00 91.000,00 82.000,00 9.000,00 1,38 53.844,04 44.844,04 9.000,00 196.000,00 139.000,00 57.000,00 2,88 0,00 91.500,00 82.500,00 9.000,00 1,38 55.767,16 46.767,16 9.000,00

 - Die Orientierungsberatung beraten zu Beruf und Beschäftigung und wird gut genutzt.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt erfolgt unter 2.1.7

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.

 - Eine Förderung des Projektes wird empfohlen.
52.000,00 52.000,00 194.000,00 137.500,00 56.500,00 2,88 0,00 91.000,00 82.000,00 9.000,00 1,38 53.844,04 44.844,04 9.000,00 196.000,00 139.000,00 57.000,00 2,88 0,00 91.500,00 82.500,00 9.000,00 1,38 55.767,16 46.767,16 9.000,00

Orientierungsberatung (freiwillige Aufgabe)

2.11 Volkshochschule Dresden e. V. Orientierungsberatung 68.250,00 68.250,00 78.320,00 66.200,00 12.120,00 1,00 0,00 71.200,00 66.200,00 5.000,00 0,00 68.875,00 63.875,00 5.000,00 124.300,00 109.000,00 15.300,00 1,50 0,00 113.000,00 109.000,00 4.000,00 0,50 69.280,25 65.280,25 4.000,00

 - Die Orientierungsberatung beraten zu Beruf und Beschäftigung und wird gut genutzt.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt erfolgt unter 2.1.7

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.

 - Eine Förderung des Projektes wird empfohlen.
68.250,00 68.250,00 78.320,00 66.200,00 12.120,00 1,00 0,00 71.200,00 66.200,00 5.000,00 0,00 68.875,00 63.875,00 5.000,00 124.300,00 109.000,00 15.300,00 1,50 0,00 113.000,00 109.000,00 4.000,00 0,50 69.280,25 65.280,25 4.000,00

Eltern-Kind-Büro (freiwillige Aufgabe)

2.12 KulturLeben Dresden UG Eltern-Kind-Büro 0,00 0,00 96.120,97 61.992,72 34.128,25 1,00 1,25 77.868,87 52.392,72 25.476,15 0,00 0,00 0,00 0,00 88.231,06 53.440,58 34.790,48 1,00 0,00 79.407,95 53.440,58 25.967,37 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Die Orientierungsberatung beraten zu Beruf und Beschäftigung und wird gut genutzt.

 - Einordnung der Maßnahme in die Fachförderrichtlinie Sozialamt erfolgt unter 2.1.7

 - Der Zuwendungszweck (bezogen auf Anträge 2021/22) ist geeignet, die Anforderungen der FFRL zu erfüllen.

 - Eine Förderung des Projektes wird empfohlen.
0,00 0,00 96.120,97 61.992,72 34.128,25 1,00 1,25 77.868,87 52.392,72 25.476,15 0,00 0,00 0,00 0,00 88.231,06 53.440,58 34.790,48 1,00 0,00 79.407,95 53.440,58 25.967,37 0,00 0,00 0,00 0,00

Fonds

2.13
Budget für unabweisbare Tarif-, 

Stufen- und 

Sachkostensteigerungen

0,00 0,00 80.524,33 61.268,55

2.14 Coronabedingter Vorsorgefonds 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.524,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.268,55 0,00 0,00

1.089.919,60 1.089.919,60 1.454.148,73 1.069.950,05 384.198,68 18,36 1,38 1.305.129,76 1.004.850,05 300.279,71 1,53 1.200.000,00 869.947,52 239.528,14 1.537.243,45 1.139.863,21 397.380,24 18,86 0,13 1.391.904,52 1.083.363,21 308.541,31 2,03 1.203.000,00 888.967,21 242.764,24

HH-Planung 2021 HH-Planung 2022

zugehende Hilfen insbesondere für Wohnungslose im SGB II-Bezug i. V. m. DROBS e. V. (freiwillige Aufgabe)

lfd.

Nr.
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Projekt / 

Maßnahme /
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Beschluss V2803/18 

(HHJ 2020)
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